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Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg · Naheweinstraße 80 · 55450 Langenlonsheim · Telefon: 06704/929-0 · Fax: 06704/929-45
 E-Mail: rathaus@vg-ls.de · Internet: www.langenlonsheim-stromberg.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr. Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten beraten wir Sie auch gerne telefonisch. 
Weitere Sprechzeiten während der regelmäßigen Dienstzeiten sind nach Vereinbarung möglich. Das Sachgebiet „Soziales und Renten“ ist bis auf weiteres mittwochs ganztags geschlossen.

� Mitteilungsblatt

Bretzenheim, Daxweiler, Dorsheim, Dörrebach, Eckenroth, Guldental, Langenlonsheim, Laubenheim, Roth, Rümmelsheim, Schöneberg, Seibersbach, 
Stadt Stromberg, Schweppenhausen, Waldlaubersheim, Warmsroth, Windesheim
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Walderlebniszentrum Neupfalz, Schöneberg  

SOONWALD-ERLEBNISTAG  
WALD UND WISSEN.   
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Polizei/Notruf��������������������������������������� 110
Schutzpolizei- und Kriminalpolizeiinspektion
in Bad Kreuznach���������������������0671/8811-0
Kontaktbereichsbeamter tagsüber
���������������������������������������������0671/8811245
Feuerwehr/Rettungsdienst����������������� 112
Verbandsgemeinde-Wehrleiter:
Schön, Bernhard�������������������0170-2238631
Stellv. Verbandsgemeinde-Wehrleiter:
Closheim, Wolfgang ��������������06704-961549
Beurschgens, Peter ��������������0171-7868805
Ortswehrführer:
Bretzenheim:
Marcus Kunz���������������������� 0176-70483427
Daxweiler: 

Dorsheim: Wolf, Thomas�� 06721-154 861 0
Dörrebach: Dilly, Jörg������������ 06724-941777
und����������������������������������������0175-9784938
Eckenroth: Adam, Daniel���� 01577-7250765
Guldental: 
Mohr, Benedikt������������������� 0151-11117435
Langenlonsheim: 
Closheim, Wolfgang������������ 06704-96 15 49
Laubenheim: 
Christian Hempel�����������������  0160-3016430
Roth: Mehlig, Gregor������������ 0173-4300795
�����������������������������������������������06724-95321
Rümmelsheim: 
Joachim Worf����������������������� 0175-5709969
Schöneberg: 
Eckart, Jan������������������������� 0176-63471165
Schweppenhausen: 

Seibersbach: Noch, Ralf����� 0151-17866869
und��������������������������������������������06724-7430
Stromberg: Harig, Thomas���0176-23256172
Waldlaubersheim: 
Bäcker, Dieter Werner����������� 0175-3389559
und����������������������������������������06707-914621
Warmsroth: Schön, Marcel 0151-23509937
und����������������������������������������06724-602872
Windesheim: 
Fiedler, Frank�����������������������0176-61223580

	■ Krankenhäuser
St. Marienwörth, 
Bad Kreuznach�������������������������0671/372 - 0
kreuznacher diakonie Bad Kreuznach
������������������������������������������������0671/605 - 0
Heilig-Geist-Hospital, Bingen�����06721/9070

	■ Zahnärzte
Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer:
0180/5040308 
zu den üblichen Telefontarifen.
Ansage des Notdienstes zu folgenden 
Zeiten: Freitagnachmittag von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, Samstag früh 8.00 Uhr bis 
Montag früh 8.00 Uhr, Mittwochnachmit-
tag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und an 
Feiertagen entsprechend von 8.00 Uhr früh 
bis zum nachfolgenden Tag früh 8.00 Uhr an 
Feiertagen mit einem Brückentag von Don-
nerstag 8.00 Uhr bis Samstag 8.00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen 
Notfalldienst können Sie unter 
www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen 
Notfalldienstes ist wie bisher nach telefoni-
scher Vereinbarung möglich.

	■ Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ����� 116117
Diakonie Krankenhaus 
Bad Kreuznach, Ringstr. 64
Öffnungszeiten: Mo. 19 Uhr - Di. 7 Uhr, 

Di 19 Uhr - Mi. 7 Uhr, Mi. 14 Uhr - Do. 7 Uhr, 
Do. 19 Uhr - Fr. 7 Uhr, Fr. 16 Uhr - Mo. 7 
Uhr, an Feiertagen: vom Vorabend 18 Uhr bis 
zum Folgetag 7 Uhr
Kinderärzte-Notdienst
Kreuznacher Diakonie-Krankenhaus (4. OG)
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach
������������������������������������ Tel.: 0671/605-2401
Sprechstunden:
Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr
Wochenende und Feiertage 09.00 bis 12.00 
Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr

	■ Notruf Pflegebett
Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach
�������������������������������������������������0671/19222

	■ Gesundheitsamt Bad Kreuznach
Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes 
der Kreisverwaltung Bad Kreuznach:
Tel.: �������������������������������������0671/803-1709
Fax: �������������������������������������0671/803-1750
Impfsprechstunde und AIDS-Beratung 
im Gesundheitsamt Bad Kreuznach
Tel. Auskunft����������������� 0671/ 803-1709/1711
Impfberatung für Reisende
Tel. Auskunft����������������� 0671/ 803-1709/1711
AIDS – Beratung
Beratung und HIV- Antikörpertest (anonym 
und kostenlos)
Tel. Auskunft����������������� 0671/ 803-1709/1711

	■ Apotheken
Die dienstbereiten Apotheken können so-
wohl aus dem Festnetz als auch aus dem 
Mobilfunknetz über die landesweit gültige 
Rufnummer 01805 258825 plus Postleit-
zahl des Standortes (also zum Beispiel für 
Langenlonsheim 01805 258825-55450) ab-
gerufen werden.
Ansage des Apothekennotdienstes über lan-
deseinheitliche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 EUR/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken 
im Internet unter www.lak-rlp.de. 
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 
8:30 Uhr

	■ Ver- und Entsorgungsunternehmen
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitäts-
werk AG
Bad Kreuznach��������������������������0671/89665
Westnetz, der Verteilnetzbetreiber  
der RWE Deutschland AG
Strom: ����������������������������������0800/4112244
Gas: �������������������������������������0800/0793427
Zweckverband Wasserversorgung Troll-
mühle, Windesheim
Entstörungsdienst�������������������06707/910-91
Verwaltung��������������������������������06707/9100
Abwasserreinigungsanlagen/
Kanalbetrieb/Kanalstörungen,
ausschließlich öffentlicher Raum 
(auch nach Dienstschluss)
Störungen im Privatbereich 
sind durch Dienstleistungsunternehmen
(Suchmaschine www) durch 
den/die Eigentümer*in in Auftrag zu geben!
Guldenbachtal��������������������06707 / 960 123
Langenlonsheim���������������������06704 / 23 10
Stromberg������������������������������06724 / 38 75

	■ Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
Landkreis Bad Kreuznach
Wir beraten Sie gerne - 
Telefon���������������������������������� 0671 803 1954

Weitere Informationen: 
���������������������� www.awb-bad-kreuznach.de.

	■ Ev. / Kath. Telefonseelsorge 
Bad Kreuznach

Telefonseelsorge �������������������0800/1110111 
und ���������������������������������������0800/1110222

	■ Frauenhaus Bad Kreuznach
für Frauen, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind. Beratung und Unter- 
stützung������������������������������������0671/44877
E-Mail: kreuznacher-frauenhaus@t-online.de

	■ Rentenanträge-Rentenberatung
Wolfgang Eberhard, Versichertenberater Deut-
sche Rentenversicherungen. Aufnahme von 
Rentenanträgen und Rentenberatungen.
Bürozeiten:
Montag-Mittwoch-Freitag 09:00- 16:00
55411 Bingen, Amtsstraße 1
Termine nach Vereinbarung,
Tel.: 06721--495709
Mail: Wolfgang.Eberhard@yahoo.com
Kostenlose ehrenamtliche Tätigkeit

	■ Sprechstunde des Jugendamtes 
Bad Kreuznach

Die Sprechstunde findet jeden Dienstag von 
9 bis 11 Uhr am Verwaltungsstandort Strom-
berg im Warmsrother Grund 2 statt. Frau 
Link finden Sie im 1. OG / Zimmer 17 oder 
unter ���������������������������� Tel.: 06724/9333-24

	■ Weißer Ring
Hilfe für Kriminalitätsopfer����0151-55164816
oder Opfer-Notruf����������������������������� 116006

	■ Wohnungslosenhilfe 
kreuznacher diakonie

Notunterkunft für Männer��������0671/83949-0
Notunterkunft für Frauen��������0171/3028670

	■ Entgiftungszentrale
Universitätsklinik in Mainz 06131/232466

	■ Malteser Hilfsdienst
Bad Kreuznach, 
Bosenheimer Str. 85����������������0671/888330
Rettungsdienst und Kranken-
transporte����������������������������������0671/19222

	■ Beratungsangebot des 
Pflegestützpunktes Bad Kreuznach, 
KH II, auch für die zugeteilten 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Langenlonsheim-Stromberg

Pflegeberatung des Pflegestützpunktes 
Bad Kreuznach II in der Verbandsgemeinde 
Langenlonsheim-Stromberg,
Zimmer 30, Naheweinstraße 80, 
55450 Langenlonsheim
kostenfreie, individuelle und unabhängige 
Pflegeberatung - Information, Beratung, Un-
terstützung rund um das Thema Pflege
Ansprechpartner: Herr Ferry Heinzmann, 
Tel.: ���������������������������������� 0671 920 47 314
eMail:
ferry.heinzmann@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
und Frau Eva Scholz-Weiffenbach, 
Tel.: ���������������������������������� 0671 920 47 311
eMail: eva.scholz-weiffenbach@pflegestuetz-
punkt-rlp.de.
Beratungsgespräche nur nach vorheriger 
Vereinbarung.

Notrufe/Bereitschaftsdienste/Bürgerbus
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Für Menschen mit Zeit, 
Lebenserfahrung und Bereitschaft 
zum Engagement.
Sie wollen sich engagieren?	 >> Wir begleiten Sie!
Sie suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter?	 >> Wir bringen Interessenten zusammen!
Sie haben/suchen Ideen und Impulse?	 >> Wir laden ein in eine Projektwerkstatt!

Moderationsteam: Hans Berthold Brill, Walburga Berlandy, Eduard Memmesheimer, Elke Stern
Bestehende Gruppen, denen Sie sich gerne anschließen können:

Reparaturtreff
Kümmerin: Brigitte Antes
1. + 3. Montag / Monat 16 - 18 Uhr
Telefon: 06724 - 1312

Reparatur von E-Geräten, Fahrrädern + Kleidung

Stromberger Tisch
Kümmerer/in: Gerhard Lenhard
Donnerstags 14 - 16 Uhr
Telefon: 0177 - 2840140

Ausgabe gespendeter Lebensmittel an Bedürftige

Kinder- und Familienhilfe
Kümmerer/in: Siegrid + Dietrich Unger
Telefon: 06724 - 6165

Sie brauchen Betreuung für Ihr Kind? Wir helfen!

Café Miteinander
Kümmerin: Sylvia Günter
2. + 4. Dienstag / Monat 14 -17 Uhr
Gerbereiplatz (IBD-Treff), Telefon: 0152 09267273

Geselliges Beisammensein für alle Menschen.

Pinsel und Palette
Kümmerin: Sylvia Günter
2. + 4. Montag / Monat 15 - 19 Uhr
Paul-Schneider- Haus, Telefon: 0152 09267273

Für alle, die Spaß am Malen, Zeichnen und Gestalten haben.

Neue Medien für Ältere
Kümmerer: Claus Antes
Jeden 2. Mittwoch im Monat.
Vorherige telefonische Anmeldung : 06724 - 1312

Fragen rund um den PC, Tablet, Smartphone.

Integrationshilfe für Flüchtlinge
Kümmerin: Monika Nachtwey
Jeden 2. Mittwoch im Monat 15.30 Uhr
Telefon: 06724 - 1484
Service Point 0151 - 25245294
Donnerstags 14 - 16 Uhr
Gerbereiplatz (IBD-Treff)

Begleitung bei Herausforderungen des täglichen Lebens

Formulare ausfüllen und verstehen. Für alle.

Handarbeitstreff KombiNationen
Kümmerinnen: Hildegard Barthel u. Ulrike Schmitt
1.+ 3. Montag / Monat 15 - 18 Uhr
Gerbereiplatz / IBD-Treff, Telefon: 06724 - 95136 oder 6657

Handarbeitstreff in Stromberg

Kulturinitiative
Kümmerin: Roswitha Keßel
www.kulturinitiative-stromberg.de

Organisation und Besuch von Film-Events, Theater- und Musik-
aufführungen + Unterstützung des Heimatmuseum

Handarbeitscafé in Guldental
Kümmerinnen: Angelika John u. Christel Conrad
1. + 3. Freitag/ Monat 15 - 17 Uhr
Telefon: 06707 - 8407 oder 06707 - 8150
Gemeindesaal, Dammweg 11 in Guldental

Für Generationen 50+++
Stricken, Häkeln, Nähen, Plaudern bei Kaffee oder Tee.

Stromberger Schrank
Kümmerin: Marion Bärtl
Telefon: 0176 - 84645427
1.+3. Donnerstag/Monat 14 - 17 Uhr Ausgabe
Jeden Donnerstag/Monat 14 -17 Uhr Annahme

Kümmerer: Silvio Schulz
Telefon: 0163 - 7303433
Annahme und Ausgabe von
gespendeter Kleidung

Kinderbetreuung in Notsituationen
Kümmerin: Regina Benneckenstein
Telefon: 06707 - 1561

Sie brauchen Betreuung für Ihr Kind?
Wir helfen!

Natur erleben & schützen
Kümmerer: Achim Kühn
Telefon: 06724 - 3687

Natur & Umwelt
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Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg bietet zum

01. August 2025 

Ausbildungsstellen für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten, 
Fachrichtung Kommunalverwaltung

Die Ausbildung dauert grundsätzlich drei Jahre.
Neben der praktischen Unterweisung in den verschiede-
nen Fachbereichen der Verbandsgemeindeverwaltung 
gehören während der Ausbildungszeit auch der Besuch 
der Berufsschule in Bad Kreuznach und der Unterricht am 
Kommunalen Studieninstitut in Bad Kreuznach (KSI) zur 
Ausbildung.
Wir sind Service- und Dienstleistungsbehörde für die 
Bürgerinnen und Bürger der siebzehn Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg mit rd. 
24.000 Einwohnern.
Wir erwarten einen guten Schulabschluss (mindes-
tens Sekundarabschluss I), eine gute Allgemeinbildung, 
Freude am Umgang mit Menschen und Gesetzen, gute 
schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, sowie gute 
PC-Kenntnisse.
Wir bieten für motivierte Nachwuchskräfte, die aktiv bei 
uns als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger mit-
arbeiten möchten, eine qualifizierte Ausbildung und die 
Leistungen des Tarifvertrages Ausbildung für den öffentli-
chen Dienst (TVAöD).

Es ist wünschenswert, dass Sie vor der endgültigen Ent-
scheidung ein Praktikum in unserer Verwaltung absolvieren.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn Sie Interesse an dieser Ausbildung haben, dann 
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Fotokopien des letzten Schulzeugnisses) bis 
spätestens

20. Oktober 2024
an:

Verbandsgemeindeverwaltung, 
Fachbereich Organisation, 
Naheweinstr. 80,
55450 Langenlonsheim.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung auch per E-Mail an: 
rathaus@vg-ls.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Beck unter 
der Telefonnummer 06704 / 929-68 oder per E-Mail an 
j.beck@vg-ls.de

Neue Auszubildende bei der Verbandsgemeinde 
Langenlonsheim-Stromberg

Am 01.08.2024 starteten Jan Dons-
bach, Mark Schmidt und Mark Streyl 
ihre Ausbildung zum Verwaltungsfach-
angestellten bei der Verbandsgemein-
de Langenlonsheim-Stromberg.

Herzlich begrüßt wurden sie von Bür-
germeister Michael Cyfka, zusammen 
mit Büroleiter Ralf Hippert und Ausbil-
dungsleiterin Jasmin Beck.

Während Ihrer mehrjährigen Ausbil-
dungszeit werden die Auszubildenden 
neben ihrer schulischen Ausbildung 
auch alle Fachbereiche der Verbands-
gemeindeverwaltung kennenlernen 
und in diesen mitarbeiten. Dabei wer-
den sie von allen Kolleg*innen tatkräf-
tig unterstützt.

Auch für das kommende Jahr suchen 
wir wieder engagierte Auszubildende.

V.l.n.r.: Michael Cyfka, Jan Donsbach,  
Mark Streyl, Jasmin Beck, Mark Schmidt, 
Ralf Hippert
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Zweckverband  
Wasserversorgung Trollmühle 

informiert:

Aus betrieblichen Gründen stehen 
Ihnen die Mitarbeiter/innen unseres 
Hauses am

Donnerstag,
26. September 2024

nicht zur Verfügung. 

Selbstverständlich erreichen Sie aber in 
Notfällen unsere Rufbereitschaft unter der
Telefon-Nr. 06707 / 910-0 
oder 06707 / 910-91.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr 
Verständnis.

Windesheim, 04.09.2024
Rika Glöde, Werkleiterin

Verlegung 
Redaktionsschluss 

Ausgabe KW 40

Wegen dem Tag der Deutschen Einheit 
ändert sich der Redaktionsschluss der 
Ausgabe KW 40 wie folgt:

Mittwoch,
25.09.2024 
09.00 Uhr 

per Mail an 

Mitteilungsblatt@vg-ls.de

Bitte beachten Sie das später eingehen-
de Artikel nicht mehr veröffentlicht werden 
können.

Bürger fahren für Bürger
Ein Service für die Bürgerinnen und Bürger unserer Verbandsgemeinde

Ob die Fahrt zum Einkauf führt, zum Arzt, zur Apotheke oder zur Bank, die Bürgerbusse ermöglichen
und/oder erleichtern Ihnen solche alltäglichen Wege, denn sie ergänzen den normalen Linienverkehr.
Die Fahrten sind kostenlos. Sie werden von Zuhause abgeholt, zum Fahrziel gefahren und später
nach Absprache auch wieder abgeholt und nach Hause gebracht.

Bürgerbus Langenlonsheim
Fahrservice anfordern
nur montags und donnerstags von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Telefon: 0 67 04 / 9 29 - 39
Wir fahren an folgenden Tagen für Sie:
Dienstag, Mittwoch und Freitag

Folgende Gemeinden werden angefahren:
Bretzenheim, Dorsheim*, Guldental,
Langenlonsheim, Laubenheim,
Rümmelsheim*,
Waldlaubersheim*
und Windesheim

Bürgerbus Stromberg

„Der Stromer“
Fahrservice anfordern:

Montag u. Mittwoch von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Telefon: 0 67 24 / 93 33 - 51

Wir fahren für Sie:
Dienstag und Donnerstag 8.15 Uhr – 18.00 Uhr

Freitag 8.15 Uhr- 13.00 Uhr

Folgende Gemeinden werden angefahren:
Daxweiler, Dörrebach, Eckenroth, Roth,

Schöneberg, Schweppenhausen,
Seibersbach, Stromberg, Warmsroth

 

       

 

 

       

 

 

 

       

 

Verbandsgemeinde
Langenlonsheim-Stromberg

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

*Von Dorsheim, Rümmelsheim und Waldlaubersheim werden bei Bedarf zusätzliche Fahrten zu Ärzten
nach Waldalgesheim und Münster-Sarmsheim angeboten.
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Bürger fahren für Bürger
Bürgerbus braucht Unterstützung
Wir suchen ehrenamtliche Fahrerinnen u. Fahrer 
und Disponentinnen u. Disponenten

•	Sie wollen sich stundenweise sozial engagieren?
•	Sie wollen anderen helfen, dafür aber nicht in einen Ver-

ein eintreten?
•	Sie haben Zeit und Lust, stundenweise insb. ältere und 

in ihrer Bewegung eingeschränkte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in ihrer Mobilität zu unterstützen?

Was ist zu tun?
Als Fahrerin u. Fahrer:
•	Mit einem Kleinbus bringen Sie Bürgerinnen und Bürger 

zu Zielen in der VG Stromberg, z.B. zu Ärzten, Massagen 
oder zum Einkaufen und natürlich wieder zurück nach 
Hause.

•	Wir fahren dienstags, donnerstags und freitags.
•	Die Einsatzzeiten wählen Sie selbst. Die Einsatzplanung 

erfolgt durch unsere Disponentinnen und Disponenten 
mittels eines Softwareprogramms.

Als Disponentin u. Disponent:
•	Telefonische Entgegennahme von Fahraufträgen un-

serer Fahrgäste und Erstellung daraus resultierender 
Fahrpläne.

•	Sie erledigen die Dispotätigkeit bei sich zu Hause und 
bestimmen die Häufigkeit selbst.

Was brauchen Sie dafür?
Als Fahrerin u. Fahrer:
•	Gültigen PKW-Führerschein
•	Handy, Tablet, Laptop oder PC mit Internetzugang zur 

Nutzung des Einsatzprogramms.

Als Disponentin u. Disponent:
•	Tablet, Laptop oder PC mit Internetzugang.
•	Das Handy und den Zugang zum Dispoprogramm, so-

wie die Einarbeitung dazu stellen der Bürgerbus und das 
Team vom Bürgerbus zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
Unser Team besteht größtenteils aus Personen im Ruhe-
stand. Wir engagieren uns ca. 1-2 mal im Monat rein eh-
renamtlich. Auf Grund unserer Altersstruktur ist eine ge-
wisse Fluktuation normal. Deshalb suchen wir permanent 
neue Unterstützung.

Bitte kontaktieren Sie uns:
als Fahrer/in o. Beifahrer/in, 
Tel.: 0160-8805313 (E. Fritsche) / 06724-6033216 (D. Lind)
als Disponent/in, Tel.: 06724-3686 (I. Reeb)
oder per E-Mail: inge.reeb@gmx.de

Stellenausschreibung

Mitarbeiter/in (m/w/d) für die Essensausgabe  
an der Grundschule in Seibersbach gesucht

Bei der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg 
ist ab sofort eine Stelle als Mitarbeiter/in für die Essens-
ausgabe in der Grundschule Seibersbach zu besetzen:

Die verantwortungsvolle Aufgabe umfasst die Ausgabe 
des vom Caterer gelieferten Essens an die Schüler/innen 
sowie die Vor- bzw. Nachbereitung des Speisesaals inkl. 
Reinigung der Küche.

Die durchschnittlich regelmäßige Wochenarbeitszeit be-
trägt 5,25 Stunden. Der Arbeitseinsatz erfolgt montags – 
mittwochs, von 13.00 bis 14.45 Uhr.

Während der Schulferien findet keine Betreuung und somit 
auch keine Essensausgabe statt.

Bei Bedarf kann auch der vertretungsweise Einsatz an an-
deren Grundschulstandorten notwendig werden.

Für die Durchführung dieser Tätigkeit ist die Vorlage eines 
„erweiterten Führungszeugnisses“ erforderlich.

Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung 
(Minijob).

Die Vergütung erfolgt nach TVöD-VKA.

Wenn Sie Freude an hauswirtschaftlichen Aufgaben und am 
Umgang mit Kindern haben sowie pünktlich, zuverlässig, 
teamfähig und flexibel sind, senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen schriftlich oder elektronisch bis spätestens

20.09.2024
an die 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Langenlonsheim-Stromberg,  
Fachbereich 1,  
Naheweinstr. 80,  
55450 Langenlonsheim 
oder  
E-Mail: rathaus@vg-ls.de

Reichen Sie bei schriftlicher Bewerbung keine Origi-
nale ein, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
geschickt sondern später unter datenschutzrecht-
lichen Vorgaben vernichtet werden. Hinweise zum 
Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage  
www.langenlonsheim-stromberg.de.

Weitere Auskünfte zur ausgeschriebenen Stelle erhalten 
Sie bei Frau Külzer, Telefon-Nr. 06704/929-32.
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Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Funktioniert eine Wärmepumpe auch im Altbau?

(VZ-RLP / 03.09.2024) Die Wärmepumpe soll und wird zukünftig in 
Deutschland eine tragende Rolle bei der Beheizung von Wohnge-
bäuden spielen – nicht nur im Neubau, sondern auch im Gebäude-
bestand. Die skandinavischen Länder zeigen, dass dies möglich ist. 
Die aufgeheizte Debatte der letzten Jahre rund um das Gebäude-
energiegesetz hat leider zu einer großen Verunsicherung bei den 
privaten Verbraucher:innen geführt. Dies schlägt sich auch in den 
gestiegenen Absatzzahlen für Öl- und Gasheizungen und den ge-
sunkenen Zahlen für Wärmepumpen in den letzten Monaten nieder.
Wärmepumpen können in den meisten Bestandsgebäuden tech-
nisch effizient und wirtschaftlich betrieben werden. Dies zeigen 
zahlreiche Studien und Feldmessungen. Allerdings müssen in der 
Praxis bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit dies gelingt. 
Eine detaillierte Planung durch einen erfahrenen Handwerksbetrieb 
ist dabei essenziell. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz emp-
fiehlt immer mehrere Angebote miteinander zu vergleichen und auf 
ihre Vollständigkeit zu überprüfen. Eine raumweise Berechnung der 
notwendigen Heizleistung oder der hydraulische Abgleich des Wär-
meleitsystems sind zwei Leistungen, die für einen erfolgreichen Um-
stieg auf eine Wärmepumpe dringend erforderlich sind.
Eine persönliche Beratung anhand Ihrer individuellen Wohnsituation 
und weitere Informationen zur Wärmepumpe und alternativen Heiz-
systemen erhalten Sie in einem Termin zur Energieberatung bei der 
Verbraucherzentrale oder unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/
welche-heizung
Für die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg finden 
die nächsten Beratungstermine am Freitag, den 20.09.24 von 10 
bis 13 Uhr telefonisch statt.
Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter 0800 60 75 600 
(kostenfrei).
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Soonwald-
Erlebnistag
15. September 2024
Dieses Jahr an den ÖPNV angebunden!
Ein Tag mitten im Soonwald, mit ganz viel guter Luft, ganz viel 
toller Natur und ganz viel Erlebnissen im Wald und Drumhe-
rum. „Schade, dass ich nicht mit dem Bus kommen kann.“ 
Das hörten wir in den letzten Jahren oft. Dieses Jahr ist das 
anders – dieses Jahr kann der Soonwald-Erlebnistag auch mit 
dem ÖPNV erreicht werden. Ein Sonderbus der KRN fährt von 
10.00 Uhr – 18.00 Uhr im Stundentakt von Stromberg (Bus-
bahnhof Gerbereiplatz) zum Festgelände an der Neupfalz und 
nach Schöneberg.
Am Wanderparkplatz in Schöneberg darf auch geparkt und in 
den Bus eingestiegen werden. Dank der tollen Kooperation mit 
Landesforsten können wir unseren Besuchern diese Sonder-
fahrt kostenfrei anbieten. Alles weitere Wissenswerte zur An-
fahrt & Parken finden Sie auf
www.soonwalderlebnistag.de
Freuen Sie sich also mit dem Bus anzureisen und am 15. Sep-
tember 2024 von 10 bis 18 Uhr einen tollen Soonwald-Erleb-
nistag zu erleben – ein Fest mit einem kunterbunten Angebot u. 
a. dem grandiosen Regionalmarkt mit über 70 Anbietern, vielen 
tollen Mitmachaktionen, zig geführten Erlebnistouren, Puppen-
theater, DIY-Workshops und einer grandios besetzten Wald-
bühne. Das Trio Vinyl kommt, das Duo Kleingartenanlage und 
Majiken & Marvelliz. Es wird klasse!
Kontakt und Informationen gerne über den Veranstalter, die Ver-
bandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, Stabsstelle Tou-
rismus unter Tel.: 06724 274, touristinfo@vg-ls.de oder online 
unter
www.soonwalderlebnistag.de.

Einladung

Vortragsreihe „Rund um die Pflege“, 
Do., 26.09.2024

Förderung der Bewegungskompetenz im Alter und bei Erkrankungen

Die sozialstation nahe gGmbH lädt zur nächsten 

Veranstaltung der Vortragsreihe „Rund um die 

Pflege 2024“ am Do., den 26.09.2024 zum The-

ma „Kinaesthetics – Die Lehre der Bewegungs-

wahrnehmung ein.

Kinaesthetics ist eine innovative Methode zur 

Förderung und Erhaltung der Bewegungskom-

petenz im Alter und bei Erkrankungen. Sie zielt 

darauf ab die individuelle Bewegungswahrneh-

mung zu schulen und zu verbessern.

Wir freuen uns auf einen interessanten und 

praxisnahen Vortrag. Frau Antoinette Ender, 

langjährige Kinaestheticstrainerin und Fach-

krankenschwester für Intensivpflege gibt Ihnen 

umfassende Einblicke und praktische Anwen-

dungsmöglichkeiten von Kinaesthetics im Alltag 

und in der Pflege.

Wir laden Sie herzlich ein, sich über das Thema 

zu informieren, und freuen uns auf ihre Teilnahme.

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr im Ge-

bäude der sozialstation nahe gGmbH, Schlesi-

enstr. 8 in 55595 Hargesheim.

Der Eintritt ist frei. 

Um eine Anmeldung wird gebeten. 

Doris Schrahe, Tel.: 0671- 844 644
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7. Sanierung Kleine Straße und Kreuzstraße - Auftragsvergabe 
Baugrunduntersuchung

8. Verschiedenes
II. Nichtöffentlicher Teil:
9. Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes
Bretzenheim, den 09.09.2024

Olaf Budde
Ortsbürgermeister

DAXWEILER

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Claas Osterloh
Sprechstunden nach vorheriger tel. Vereinbarung
Büro im Haus der Gemeinde (Sitzungszimmer), Drillespfad 2
Telefon: �����������������������������������������������������������  01 70 / 4 78 04 34
E-MaiI: ��������������������������  Buergermeister@Gemeinde-Daxweiler.de
Internet: �������������������������������������������  www.gemeinde-daxweiler.de

Aus der Ortsgemeinde

	■ Grünschnittplatz
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
an den Samstagen 21. September, 5. und 19. Oktober sowie 2. 
und 16. November ist der Grünschnittplatz wieder geöffnet. Wie 
gehabt ist der Grünschnitt bitte aufzustapeln und nicht einfach mit-
tig auf dem Platz abzukippen. Nicht gestattet ist die Anlieferung 
von Baumstämmen, Garten-, Holz- oder sonstigem Abfall sowie 
Anlieferungen gewerblichen Ursprungs!
Dies möchte ich als Anlass nehmen, Sie zu bitten, einmal Ihre 
Grundstücksgrenzen abzugehen und zu prüfen, ob Ihre Hecken, 
Büsche und Bäume auf Wege oder Straßen hinausragen und so 
Verkehrsteilnehmer behindern können oder Verkehrsschilder und 
Straßenlampen verdecken. Hier darf und muss ein Rückschnitt 
zum Zweck der Verkehrssicherung erfolgen. Den regulären Be-
schnitt können Sie darüber hinaus auch ab dem 1. Oktober wieder 
vornehmen.
Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Mit besten Grüßen
Claas Osterloh

Ortsbürgermeister

DÖRREBACH

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Harald Scholl
Sprechstunden nach vorheriger tel. Vereinbarung
Schulstraße 20
Telefon: �����������������������������������������������������������  0 67 24 / 94 13 25
oder ������������������������������������������������������������  0 67 24 / 6 03 70 82
E-Mail: ����������������������� ortsbuergermeister.doerrebach@t-online.de

DORSHEIM

Sprechstunden der Ortsbürgermeisterin

	■ Ortsbürgermeisterin Marlene Hölz
dienstags ������������������������������������������������  von 18.00 bis 19.00 Uhr
im Gemeindebüro, Bürgerhaus „An den Linden“, Weinbergstr. 21
Telefon: ��������������������������������������������� 06721/994677 (Bürgerhaus)
����� 06721/994678 (dienstlich auch außerhalb der Sprechstunden)
E-Mail: ���������������������������������������������  gemeindedorsheim@web.de
Internet: �����������������������������������������������������������  www.dorsheim.de

Öffentliche Bekanntmachungen 
und amtliche Mitteilungen

LANGENLONSHEIM-STROMBERG VG

Sprechstunden des Bürgermeisters

Bürgermeister Michael Cyfka ist nach vorheriger Terminabsprache 
gerne für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde zu 
sprechen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 06704/929-40
oder m.cyfka@vg-ls.de
Hilfreich wäre auch, wenn Sie Ihr Anliegen kurz schildern 
könnten.

Ortsgemeinden

BRETZENHEIM

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Olaf Budde
montags ���������������������������������������������� von 17.30 Uhr - 19.00 Uhr
im „Alten Amtshaus“, Große Straße 12
Telefon: ����������������������������������������������������� 0175/5947648 (Handy)
Fax: ��������������������������������������������������������������������  03212/4435200
E-Mail: ���������������������������������������������������������  info@bretzenheim.de
Internet: ������������������������������������������������������� www.bretzenheim.de

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Bretzenheim

Am Mittwoch, 18.09.2024, 20:00 Uhr findet in der Kronen-
berghalle, Winzenheimer Straße, eine öffentliche/nichtöf-
fentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Bretzenheim statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen 

Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung 
(Einwohnerfragestunde)

2. Ehrungen
3. Bildung der Ausschüsse, Wahl der Ausschussmitglieder
4. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 

und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 GemO
5. Freiwilliger Zuschuss der Ortsgemeinde nach dem 

Sportförderungsgesetz
6. Ausbau Kleine Straße / Kreuzstraße;

Ankauf/Verkauf von Flächen
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4.	 Friedhofsausschuss
5.	 Ausschuss für Dorfentwicklung
6.	 Ausschuss für Kultur, Vereine, Aktive, Ehrenamt und 

Veranstaltungen
(2) Die Ausschüsse haben 5 – 7 Mitglieder und für jedes Mitglied 2 
Stellvertreter wie folgt:
1.	 Haupt- und Finanzausschuss �  7
2.	 Rechnungsprüfungsausschuss �  5
3.	 Bau- und Wegebauausschuss und Ortsverschönerung �  7
4.	 Friedhofsausschuss �  7
5.	 Ausschuss für Dorfentwicklung �  7
6.	 Ausschuss für Kultur, Vereine, Aktive, Ehrenamt und Veranstal-

tungen �  7
Zu den Sitzungen des Ausschusses für Kultur, Vereine, Aktive, Eh-
renamt und Veranstaltungen werden die ortsansässigen Vereins- 
und Gruppenvertreter zur Beratung hinzugezogen.
Für die Belange der Kinder und Jugendlichen wird ein Jugendfo-
rum eingerichtet.
(3) Die Hälfte der Mitglieder und Stellvertreter des Haupt- und Finanz-
ausschusses werden aus der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt.
Die Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsaus-
schusses werden aus der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt.
Die Mitglieder und Stellvertreter der übrigen Ausschüsse können 
aus Mitgliedern des Ortsgemeinderates und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde gebildet werden.
(4) Des Weiteren ist aufgrund einer Zweckvereinbarung zwischen 
den Ortsgemeinden Laubenheim an der Nahe und Dorsheim über 
die Beteiligung der Ortsgemeinden Dorsheim an der kommunalen 
Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Laubenheim an der Nahe ein 
gemeinsamer Kindergartenausschuss zu bilden. Die Zahl der 
Ausschussmitglieder sowie dessen Zusammensetzung richtet sich 
nach dieser Zweckvereinbarung.

§ 5
Aufgaben der vorberatenden Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse haben innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs 
nach Zuweisung durch den Gemeinderat oder Ortsbürgermeister 
die Beschlüsse des Gemeinderates vorzuberaten.
(2) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Aus-
schüsse, bestimmt der Gemeinderat einen federführenden Aus-
schuss. Die zuständigen Ausschüsse können zu gemeinsamen 
Sitzungen eingeladen werden.

§ 6
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates  

auf den Ortsbürgermeister
(1) Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 
BauGB mit Ausnahme von § 31 Abs. 2 und § 35 BauGB,
(2) die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung.

§ 7
Zahl der Beigeordneten

Die Zahl der Beigeordneten beträgt drei.
§ 8

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen, erhalten die Gemeinderatsmit-
glieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates und der 
dazugehörigen Fraktionssitzung eine Entschädigung nach Maßga-
be der Absätze 2 bis 5.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes 
in Höhe von jeweils 7,--Euro.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrt-
kosten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Abs. 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern 
auch die entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleis-
tungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozial-
versicherungsbeiträgen. Verdienstausfall wird auf Antrag in Form 
eines Durchschnittssatzes ersetzt, dessen Höhe vom Gemeinderat 
festgesetzt wird. Personen, die einen Lohn- oder Verdienstaus-
fall nicht geltend machen können, denen aber im beruflichen und 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen Ausgleich ent-
sprechend den Bestimmungen des Satzes 2.
(5) Bei Teilnahme an gemeinsamen Sitzungen an einem Tag wird 
nur insgesamt ein Sitzungsgeld gewährt.

§ 9
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine 
Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 7,-- Euro.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 bis 5 
entsprechend.

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Hauptsatzung der Ortsgemeinde Dorsheim  
vom 04. September 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen in 
einer Zeitung. Der Ortsgemeinderat entscheidet durch Beschluss, 
in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen. Der Beschluss 
ist öffentlich bekanntzumachen.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Tex-
te oder Erläuterungen werden abweichend von Absatz 1 in einem 
Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Langenlons-
heim-Stromberg zu jedermanns Einsicht während der Dienststun-
den ausgelegt. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude 
und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor 
dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung 
in Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 
mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werkta-
gen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist 
so festzusetzen, dass an mindestens sieben Werktagen Einsicht 
genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gel-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Ortsgemeinde-
rats werden unter Beachtung des § 34 Abs. 6 GemO abweichend 
von Abs. 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel öffentlich 
bekannt gemacht: Die Bekanntmachungstafel befindet sich an fol-
gender Stelle: Bürgerhaus „An den Linden“.
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten vollen 
Tages nach Aushang vollzogen, das Schriftstück darf erst am Tage 
nach der Sitzung abgenommen werden.
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 
GemO des Ortsgemeinderates oder eines Ausschusses werden 
mit verkürzter Frist durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln 
gemäß Abs. 4 öffentlich bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung nicht mehr möglich ist.
(6) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer be-
sonderer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die 
öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Aushang an der 
Bekanntmachungstafel, die sich am Bürgerhaus „An den Linden“ 
befindet. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung 
des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, so-
fern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegen-
standslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Abs. 1, sofern nicht 
eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ältestenrat der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde bildet einen Ältestenrat. Die Ortsbürgermeisterin 
lädt den Ältestenrat ein und lässt sich in Fragen der Tagesordnung 
und den Ablauf der Sitzungen des Ortsgemeinderates beraten. 
Der Ältestenrat setzt sich aus der Ortsbürgermeisterin, dem Frak-
tionsvorsitzenden und dessen Stellvertreter der jeweiligen Wähler-
gruppe zusammen. Die Vereinbarung von Redezeiten bestimmt die 
Geschäftsordnung des Ortsgemeinderates. Der Ältestenrat ist kein 
Beschlussgremium und kann seine Beratung auch in einer digitalen 
Videokonferenz durchführen.

§ 3
Unterrichtung der Einwohner

Die Unterrichtung der Einwohner über wichtige Angelegenheiten der 
örtlichen Verwaltung (§ 15 Abs. 1 GemO) und über die Ergebnisse 
von Ratssitzungen (§ 41 Abs. 5 GemO) erfolgt gemäß § 1 Abs. 1.

§ 4
Ausschüsse des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
1.	 Haupt- und Finanzausschuss
2.	 Rechnungsprüfungsausschuss
3.	 Bau- und Wegebauausschuss und Ortsverschönerung
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ECKENROTH

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Michael Sieper
Sprechstunden nach vorheriger Vereinbarung
im Sitzungssaal der Gemeinde
Schulweg 2
Telefon: �������������������������������������������������������������������  06724 / 8660
Mobil ��������������������������������������������������������������������� 0171 5751836
E-Mail: �������������������������������������������  buergermeister@eckenroth.eu
Internet: ����������������������������������������������������������� www.eckenroth.eu

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Eckenroth
Am Donnerstag, 19.09.2024, 18:30 Uhr findet im Sitzungs-
saal der ehemaligen Schule eine öffentliche/nichtöffentliche 
Sitzung des Ortsgemeinderates Eckenroth statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen 

Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung 
(Einwohnerfragestunde)

2. Ehrung durch Gemeinde- und Städtebund
3. Bildung der Ausschüsse, Wahl der Ausschussmitglieder
4. Wahl der Mitglieder für den Kindergartenausschuss (Kinderta-

gesstätte Schweppenhausen)
5. Austausch zweier Verkehrsspiegel in der Hauptstraße
6. Defekte Haustür Gemeindehaus
7. Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
8. Grundstücksangelegenheit
9. Mitteilungen und Verschiedenes
Eckenroth, den
10.09.2024

Michael Sieper
Ortsbürgermeister

GULDENTAL

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Peter Schermuly
dienstags �����������������������������������������  von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
sowie nach Bedarf nach telefonischer Absprache
im Gemeindebüro, Dammweg 11.
Tel.: �������������  06707/1014 (dienstlich, während der Sprechstunde)
������������  0151-20172797 (dienstlich, außerhalb der Sprechstunde)
Schreiben an die
Gemeindeverwaltung (E-Mail) ����������������  verwaltung@guldental.de
Persönliche Schreiben an den
Ortsbürgermeister (E-Mail) ��������������  buergermeister@guldental.de
Internet: ������������������������������������������������������������ www.guldental.de
Das Gemeindebüro ist zusätzlich Montag, Mittwoch und Freitag 
von 10.00 - 11.00 Uhr mit einer Bürokraft besetzt.

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Hauptsatzung der Ortsgemeinde 
Guldental vom 28. August 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 10
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

Der Ortsbürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Eine Erhöhung um 
10 v. H. kann mit einfacher Mehrheit durch den Gemeinderat be-
schlossen werden.

§ 11
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Ver-
tretung des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. 
Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer 
eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein 
Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zuste-
henden Aufwandsentschädigung. 
Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraums als einen 
vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung die Hälfte des 
Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwands-
entschädigung ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht 
Gemeinderatsmitglied sind und denen keine Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse, der Fraktionen und 
der Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die 
für Gemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbands-
gemeinderates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters 
an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen 
keine Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 ge-
währt wird, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von 
der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je 
Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, min-
destens jedoch 15,70 Euro. Entsprechendes gilt für die Teilnahme 
an Besprechungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit 
den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(4) § 8 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 gelten entsprechend.

§ 11
Inkrafttreten

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 21.08.2019 sowie die 
1. Änderungssatzung vom 10.06.2020 und 2. Änderungssatzung 
vom 30.06.2021 außer Kraft.

Dorsheim, den 04. September 2024
Marlene Hölz

Ortsbürgermeisterin
L.S.

Hinweis auf Rechtsfolgen:
Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO), ergeht zu den 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und der Rechtsfolgen folgender 
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, 
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
Diese Satzung kann während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus Langenlonsheim, Zimmer 42 eingesehen werden. 
Die Satzung ist auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Langenlonsheim-Stromberg unter 
www.langenlonsheim-stromberg.de/
verbandsgemeinde-langenlonsheim-stromberg/
verwaltung-politik/satzungen/langenlonsheim/ 
abrufbar.
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1. Bau-, Friedhofs-, Wald- und Umweltausschuss, in Bausachen 
bis zu einer Höhe von 5.000,-- Euro.

2. Finanzausschuss
- für die Vergabe von Lieferungs- und Leistungsaufträgen au-
ßer in Bauangelegenheiten bis zu einer Höhe von 5.000 €,

3. Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Senioren, für die Ver-
gabe von Lieferungs- und Leistungsaufträgen zur Gestaltung 
und Einrichtung von Kinderspielplätzen bis zu einer Höhe von 
3.000,-- Euro.

§ 5
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates  

auf den/die Ortsbürgermeister/in
1. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 

BauGB mit Ausnahme von § 31 Abs. 2 und § 35 BauGB.
2. Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähn-

lichen Veranstaltungen im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO.
3. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 

Rechtsmitteln zur Fristwahrung.
4. Die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 

Jagdgenossenschaftsversammlung.
§ 6

Beigeordnete
Die Ortsgemeinde hat 2 Beigeordnete.

§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder  

des Ortsgemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen, erhalten die Ortsgemeinderats-
mitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates 
eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6.
Für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorberei-
tung von Ortsgemeinderatssitzungen dienen, erhalten die Ortsge-
meinderatsmitglieder eine Entschädigung nach Maßgabe der Ab-
sätze 2, 4 und 5.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes 
in Höhe von 20,00 Euro.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrt-
kosten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Abs. 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern 
auch die entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleis-
tungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialver-
sicherungsbeiträgen. Verdienstausfall für selbständig tätige Per-
sonen wird auf Antrag in Form eines Durchschnittssatzes ersetzt, 
dessen Höhe vom Ortsgemeinderat festgesetzt wird. Personen, die 
einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, 
denen aber im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der 
Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
einen Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2.
(5) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an 
einem Tag wird nur insgesamt ein Sitzungsgeld gewährt. Die Zahl 
der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf 
einschließlich der nach Satz 1 abgegoltenen Sitzungen jährlich die 
Zahl der Ortsgemeinderatssitzungen nicht übersteigen.
(6) Die Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat gebildeten Fraktio-
nen erhalten zusätzlich eine besondere Entschädigung in Höhe der 
nach Absatz 2 festgesetzten Entschädigung für die Teilnahme an 
Sitzungen des Ortsgemeinderates.

§ 8
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhal-
ten eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 
20,00 Euro.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 Satz 
1 entsprechend.

§ 9
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters / der 

Ortsbürgermeisterin
Die dem/der Ortsbürgermeister/in gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 Ko-
mAEVO zustehende monatliche Aufwandsentschädigung wird um 
10 v.H. erhöht.

§ 10
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Der/die ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Ver-
tretung des/der Ortsbürgermeisters/in Aufwandsentschädigung in 
Höhe der Aufwandsentschädigung des/der Ortsbürgermeisters/in 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des/der 
Ortsbürgermeisters/in nicht für die Dauer eines vollen Monats, so 
beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monats-

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen in 
einer Zeitung. Der Ortsgemeinderat entscheidet durch Beschluss, 
in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen. Der Be-
schluss ist öffentlich bekanntzumachen. Darüber hinaus können 
die öffentlichen Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse 
http://www.guldental.de erfolgen.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen werden abweichend von Absatz 1 im Dienst-
gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Langenlonsheim-
Stromberg zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
ausgelegt. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem 
Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in Form 
des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindes-
tens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen 
keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so 
festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genom-
men werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gel-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Ortsgemeinde-
rats werden unter Beachtung des § 34 Abs. 6 GemO abweichend 
von Abs. 1 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln öffent-
lich bekannt gemacht: Die Bekanntmachungstafeln befinden sich 
an folgenden Stellen:
•	 Hauptstr. (Alte Schule),
•	 Naheweinstr. 53,
•	 Naheweinstr. 90 (Dorfcenter),
•	 Breitenfelserhof, Haus Nr. 9
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten vollen 
Tages nach Aushang vollzogen, das Schriftstück darf erst am Tage 
nach der Sitzung abgenommen werden.
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 
GemO des Ortsgemeinderates oder eines Ausschusses werden 
mit verkürzter Frist durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln 
gemäß Abs. 4 öffentlich bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung nicht mehr möglich ist.
(6) Kann wegen eine Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht 
angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öf-
fentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekannt-
machung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in 
der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt 
der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden 
ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Abs. 1, sofern nicht 
eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ausschüsse des Ortsgemeinderates

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
1. Finanzausschuss
2. Rechnungsprüfungsausschuss
3. Bau-, Friedhofs-, Wald- und Umweltausschuss
4. Wegebauausschuss
5. Kultur-, Tourismus- und Festausschuss
6. Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Senioren
(2) Die Ausschüsse haben 9 Mitglieder und für jedes Mitglied je 1 
Stellvertreter/in.
(3) Die Mitglieder und Stellvertreter/innen der Ausschüsse können 
aus Mitgliedern des Ortsgemeinderates und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde gebildet werden.
Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder und Stellvertreter/
innen soll Mitglied des Ortsgemeinderates sein.

§ 3
Aufgaben der vorberatenden Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse haben innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs 
nach Zuweisung durch den Ortsgemeinderat oder Ortsbürger-
meister/in die Beschlüsse des Ortsgemeinderates vorzuberaten.
(2) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Aus-
schüsse, bestimmt der Ortsgemeinderat einen federführenden 
Ausschuss. Die zuständigen Ausschüsse können zu gemeinsamen 
Sitzungen eingeladen werden.

§ 4
Aufgaben der Ausschüsse mit abschließender 

Entscheidung
Folgenden Ausschüssen werden gemäß § 32 Abs. 2 und 3 der 
GemO Angelegenheiten im Rahmen des Haushaltsplanes zur ab-
schließenden Entscheidung übertragen:
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Telefax: �����������������������������������������������������������������������  06704/501
E-Mail: �������������������������� gemeindeverwaltung@langenlonsheim.de
Pers. E-Mail: ���������������������������  bernhard.wolf@langenlonsheim.de
Internet: ������������������������������������������������� www.langenlonsheim.net

	■ Friedhof
In Fragen der Friedhofsverwaltung und gemeindeeigenen Ge-
bäuden wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Frank Brendel unter 
0177 / 79 44 880 oder frank.brendel@langenlonsheim.de

	■ Bauhof
Bei Fragen zu Bauhofangelegenheiten (z.B. Straßenschäden, Aus-
fall der Straßenbeleuchtung, Grünanlagen usw.) wenden Sie sich 
bitte direkt an Herrn Michael Geyer unter 0177 / 79 44 881 oder 
bauhof@langenlonsheim.de

	■ Gemeindehalle
Bezüglich Vermietungen der Gemeindehalle setzen Sie sich bit-
te mit der Gemeindeverwaltung unter 06704-567 in Verbindung 
(von Montag bis Donnerstag von 9:30 Uhr bis 12.30 Uhr) oder 
per E-Mail an gemeindeverwaltung@langenlonsheim.de. Zwecks 
Hallenbesichtigung oder sonstigen Fragen bezüglich dem Inventar 
steht Ihnen gerne Herr Frank Brendel unter 0177 / 79 44 880 zur 
Verfügung.

	■ Mariannenhütte im Langenlonsheimer Wald
Wenn Sie die Mariannenhütte im Langenlonsheimer Wald (beim 
Forsthaus/Trimm-Dich-Pfad) nutzen möchten, wenden Sie sich 
bitte an Herrn Werner Proske, Tel.: 0175 / 28 50 129.

	■ Vermietung Kelterplatz Langenlonsheim
Der Kelterplatz an der Waldstraße wird durch die Ortsgemeinde 
Langenlonsheim vermietet. Zwecks Terminabsprache wenden Sie 
sich bitte an das Gemeindebüro Langenlonsheim.

	■ Öffnungszeiten des Gemeindearchivs
Das Gemeindearchiv hat immer dienstags in der Zeit von 10:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr geöffnet. Erreichbar unter der Telefonnummer
Archiv: ������������������������������������������������������������������  06704-209043

	■ Grünschnittsammelplatz
Öffnungszeiten: Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
jeweils zwischen 10:00 und 12:00 Uhr.
Dieses Angebot der kostenlosen Grünschnittannahme kann nur für 
Langenlonsheimer Einwohner gewährt werden kann. Bitte beach-
ten Sie, dass wir nur Grünschnitt annehmen können, keine Kant-
hölzer, Balken oder sonstige Holzabfälle. Ausnahmen zur Annahme 
können keine gemacht werden.
Ansonsten besteht die Möglichkeit Grünabfälle auf den Wertstoff-
höfen des Landkreises in Bad Kreuznach und Waldlaubersheim 
abzugeben.

Öffentliche Bekanntmachungen

Sperrung des Bahnübergangs 
in der Weidenstraße
Gemäß § 45 II der Straßenverkehrsordnung ergeht folgende 
verkehrsrechtliche Anordnung.

Aufgrund von Gleisarbeiten am Bahnübergang in Langen-
lonsheim wird in diesem Bereich die Weidenstraße

ab Dienstag, 24.09.2024, 06:00 Uhr 
bis Montag, 30.09.2024, 18:00 Uhr 
für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau C. Klein, 06704/929-705 
gerne zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg
- Ordnungsbehörde -

betrags der dem/der Ortsbürgermeister/in zustehenden Aufwands-
entschädigung. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren
Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädi-
gung die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 
gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht 
Ortsgemeinderatsmitglied sind und denen keine Aufwandsent-
schädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnah-
me an den Sitzungen des Ortsgemeinderats, der Ausschüsse, der 
Fraktionen und der Besprechungen mit dem/der Bürgermeister/in 
(§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ortsgemeinderatsmitglieder festgesetz-
te Aufwandsentschädigung.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbands-
gemeinderates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters 
/ der Ortsbürgermeisterin an Sitzungen des Verbandsgemeinde-
rates teilnehmen und denen keine Aufwandsentschädigung nach 
den Absätzen 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an 
diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschä-
digung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß 
Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch 13,20 Euro. Entsprechendes 
gilt für die Teilnahme an Besprechungen des/der Bürgermeisters/
in der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern/Ortsbürger-
meisterinnen gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(4) § 6 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 gelten entsprechend.

§ 11
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt mit dem auf die Veröffentlichung fol-
genden Tag in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 06. September 2019 
und die Änderungssatzung vom 28. Mai 2020 außer Kraft.

Guldental, den 28. August 2024
Peter Schermuly

Ortsbürgermeister
L.S.

Hinweis auf Rechtsfolgen:
Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO), ergeht zu den 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und der Rechtsfolgen folgender 
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
Diese Satzung kann während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus Langenlonsheim, Zimmer 42 eingesehen werden. Die 
Satzung ist auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde Lan-
genlonsheim-Stromberg unter www.langenlonsheim-stromberg.
de/verbandsgemeinde-langenlonsheim-stromberg/verwaltung-
politik/satzungen/langenlonsheim/ abrufbar.

LANGENLONSHEIM

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Bernhard Wolf
donnerstags ������������������������������������  von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Im Gemeindebüro Naheweinstraße 79
Telefon: �����������������������������������������������������������������  06704-209007
Telefax: �����������������������������������������������������������������������  06704/501
E-Mail: �������������������������� gemeindeverwaltung@langenlonsheim.de
Pers. E-Mail: ���������������������������  bernhard.wolf@langenlonsheim.de
Internet: ������������������������������������������������� www.langenlonsheim.net
Gemeindebüro und Verwaltung
Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ������������  9.30 Uhr - 13.00 Uhr
Telefon: �����������������������������������������������������������������������  06704/567
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LAUBENHEIM

Sprechstunden der Ortsbürgermeisterin

	■ Ortsbürgermeisterin Barbara Sand
Termine nach Vereinbarung im Bürgerzentrum (Kirchgasse 4)
Tel.: ��������������������������������������������������������������������������  06704-2701
E-Mail: �����������������������  ortsbuergermeisterin-sand@laubenheim.de
Internet: ��������������������������������������������������������  www.laubenheim.de

Lieber BürgerInnen,
auf unserer Webseite finden Sie 
ein umfangreiches und aktuelles
Informationsangebot rund um 
unsere Gemeinde. 
Wir laden Sie herzlich dazu ein,
dieses Angebot zu nutzen:

Veranstaltungskalender

Laubenheimer Geschichte

Neuigkeiten & Informationen

Terminvereinbarung 

Bürgermeistersprechstunde

www.laubenheim.de
Ortsgemeinde Laubenheim ∙ Schulstraße 3 ∙ 55452 Laubenheim

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Laubenheim

Am Montag, 16.09.2024, 19:00 Uhr findet in dem Dorfgemein-
schaftshaus, Kirchgasse 4, eine öffentliche/nichtöffentliche 
Sitzung des Ortsgemeinderates Laubenheim statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Vorstellung Dorfmoderation: „Schwerpunktgemeinde“ SEILER 

- Ingenieure und Architekten GmbH, Alzey
2. Aktueller Stand Projekt Friedhof Laubenheim Umgestaltung 

der Gesamtanlage nach Klimaneutralität in urbanen Räumen, 
BMWSB
-Sachstandsbericht-

3. Sanierung Friedhof Laubenheim, Vergabe Los 4- Metallbau
4. Konzeption: Wirtschaftshof Friedhof
5. Vergaben der Hauptgewerke zur Sanierung Gemeindezent-

rum, Kirchgasse 4, 55452 Laubenheim

Aus der Ortsgemeinde

heimattage

Eintritt frei - begrenzte Platzkapazität!
Sichert euch euren Platz - Reservierung hier:
Touristinformation Langenlonsheim-Stromberg | Tel. 06724 – 274
touristinfo@vg-ls.de | www.langenlonsheim-stromberg.de

sponsored by

Sa. 05. Oktober 2024

18 Uhr ev. Gemeindehaus

LANGENLONSHEIM

HEIMAT LIEST
LALO MACHT LUST AUF BÜCHER

Toller Talk mit Thomas Reimann & besonderen Gästen

Gäste mit Reservierung erhalten
ein Glas Winzersecco GRATISzur Begrüßung!

SCHON GELESEN?
Das ist unsere Buchauswahl:

Wir freuen uns auf euch!
Nähere Infos unter

www.kulturmanufaktur-lalo.de

Bei HEIMAT LIEST am 05.10.24
erwarten euch:

knackige Buchbesprechungen
spannende Lesetipps
sowie musikalische &
kulinarische Highlights!

EXTRA Der bekannte Windesheimer
Autor & Rechtsanwalt THOMAS
SCHEFFLER gibt Einblicke in seine
Bücher rund um den Weinliebhaber
und Strafverteidiger Julius
Dexheimer - SPANNEND!
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Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Roth
Am Mittwoch, 18.09.2024, 20:00 Uhr findet in der Alt Schul 
Roth, Auf dem Geishübel 10, eine öffentliche/nichtöffentli-
che Sitzung des Ortsgemeinderates Roth statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen 

Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung 
(Einwohnerfragestunde)

2. Umgestaltung St.-Ägidius-Platz
3. Neugestaltung von Teilbereichen des Friedhofs in Roth, Ver-

gabe von Garten- und Landschaftsarbeiten
4. Erneuerung Wirtschaftsweg zum Neubaugebiet
5. Spielplatzprüfung

a. Bericht der Prüfung
b. Beratung über Kauf eines neuen Karussells
Angebot der Fa. Espas

6. Beschluss über „Vereinbarung die Einrichtung eines natur-
schutzfachlichen Ökokontos nach § 8 LNatSchG i. V. M § 54, 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetz“

7. Dritte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 
Rheinhessen-Nahe 2014 - erneute Anhörung und öffentliche 
Auslegung des Planentwurfs.
Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen 
Anhörung.
Auswertung der von der Gemeinde Roth geäußerten 
Stellungnahmen.

8. Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
9. Bauangelegenheiten
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Mitteilungen und Anfragen

Roth, den 10.09.2024
Helmut Höning

Ortsbürgermeister

RÜMMELSHEIM

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Manfred Wein
dienstags und donnerstags ����������������� von 18.00 Uhr - 19.00 Uhr
Im Gemeindebüro, Hauptstraße 11
Telefon (Gemeindebüro) �����������������������������������������  06721/439 32
Telefon (privat) ��������������������������������������������������������  06721/45192
Handy ������������������������������������������������������������������  0178/1484624
E-Mail �������������������  buergermeister@ruemmelsheim-burg-layen.de
Internet ����������������������������������  www.ruemmelsheim-burg-layen.de

Aus der Ortsgemeinde

	■ 900 Jahre Rümmelsheim 
Startschuss für die Organisation
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Jahr 2025 feiert unser schönes Rümmelsheim sein 900-jähriges 
Bestehen! Dieses besondere Jubiläum wollen wir natürlich gebüh-
rend feiern.
Wir laden daher herzlich alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger ein, an einem Organisations-Treffen teilzunehmen. Gemein-
sam möchten wir Ideen sammeln, Konzepte entwickeln und die 
Feierlichkeiten für das 900-jährige Jubiläum von Rümmelsheim 
vorbereiten.
Wer Lust hat, Teil des Orgateams zu sein und aktiv mithelfen möch-
te um ein unvergessliches Jubiläum zu planen ist herzlich eingela-
den am Orga-Treffen teilzunehmen.
Datum: 18.09.2024
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Clubraum der Trollbachhalle

6. Vergabe Planungsleistungen Leistungsphasen 1-4, fürs Au-
ßengelände Kita Laubenheim, Schulstr. 3, 55452 Laubenheim

7. Sicherheit im Straßenverkehr - Situation an der 
Schulbushaltestelle

8. Sachstand Hangsanierung Weidepfad - Ausgleichsflächen - 
Zusammenarbeit mit der Unteren Landschaftspflege (LBM)

9. Ehrung Ratsmitglied im Namen des GSTB
10. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 

und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 GemO
11. Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
12. Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren „Erstel-

lung eines Einfamilienhauses“ im unbeplanten Innenbereich 
nach § 34 BauGB in der Gemarkung Laubenheim

13. Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 
66 LBauO „Anbau an bestehendes Einfamilienwohnhaus“ im 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB in der Gemar-
kung Laubenheim

14. Abweichung von bauaufsichtlichen Anforderungen nach § 69 
Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) „Umbau Brennerei und 
Wohnung“ in der Gemarkung Heddesheim

15. Mitteilungen und Anfragen
Laubenheim, den 09.09.2024

Barbara Sand
Ortsbürgermeisterin

	■ Stellenausschreibung
In der Kindertagesstätte der Ortsgemeinde Laubenheim ist ab 
sofort eine Stelle als
Erzieher/in (m/w/d)
in Teilzeit mit 25 Stunden/Woche unbefristet zu besetzen
Unsere Kindertagesstätte ist eine innovative, lebendige Einrich-
tung für Kinder von 0-6 Jahren, in der wir derzeit 85 Kinder in 
einer Krippengruppe und altershomogenen Gruppen im „offe-
nen Bereich“ betreuen.
Das erwartet Sie:
> Mitarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team
> Angebote zur qualifizierten Fort- und Weiterbildung.
> Angenehmes Arbeitsklima
Das erwarten wir von Ihnen:
> Erfahrung in pädagogischer Arbeit
> Wertschätzende Einstellung zur Elternarbeit
> Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit, Kooperation und 

Teamfähigkeit
> Kreatives verantwortliches Arbeiten
Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD).
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen aussagekräf-
tigen Unterlagen bis spätestens 27.09.2024 an die Ortsge-
meinde Laubenheim, z.Hd. Ortsbürgermeisterin Barbara Sand, 
Schulstraße 3, 55452 Laubenheim oder E-Mail: info@lauben-
heim.de.
Reichen Sie bei schriftlicher Bewerbung keine Originale ein, da 
die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt sondern spä-
ter unter datenschutzrechtlichen Vorgaben vernichtet werden. 
Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Homepage 
der Verbandsgemeinde www.langenlonsheim-stromberg.de.
Weitere Auskünfte erteilen die Leiterin der Kindertagesstätte, 
Frau Golembusch, Tel. 06704/2457 und Ortsbürgermeisterin 
Sand, Tel. 06704/2701.

ROTH

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Helmut Höning
Telefon: ���������������������������������������������������������  0 67 24 / 206 48 42
E-Mail: ���������������������������������������������������������� mail@roth-bingen.de
Internet: ��������������������������������������������������������  www.roth-bingen.de
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und nach Vereinbarung im Gemeindehaus, Hauptstraße 37, gerne 
Hausbesuche
Telefon: �����������������������������������������������������������  0 67 24 / 60 17-20
Fax: ����������������������������������������������������������������  0 67 24 / 60 17-21
E-Mail: ����������������������  buergermeister@schoeneberg-soonwald.de
Homepage: �������������������������������  www.schoeneberg-soonwald.de
Zur Faustheck 3

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Bekanntmachung  
der Ortsgemeinde Schöneberg

Betrieb des Grünschnittplatzes wird kostenpflichtig
Ab Oktober sind Berechtigungsscheine erforderlich.
Ab dem 01.10.2024 wird eine Gebühr für die Benutzung des 
Grünschnittplatzes der Ortsgemeinde Schöneberg erhoben.
Die Gebühr beträgt pauschal und einmalig 15,-- € pro Haushalt 
und Jahr, für das Restjahr 2024 = 5,-- €
Entsprechende Berechtigungsscheine können im Gemeinde-
büro der Ortsgemeinde, Hauptstraße 37, UG, während der Bür-
gersprechstunden erworben werden. Die Bürgersprechstunden 
können dem amtlichen Mitteilungsblatt entnommen werden.
Der Verkauf von Berechtigungsscheinen auf dem Grünschnitt-
platz ist leider nicht möglich.
Die Nutzung des Grünschnittplatzes „Stromberger Straße“ ist 
ab sofort ausschließlich den Bürger/innen aus Schöneberg 
gestattet.
Der Grünschnittplatz ist für Besucher mit Berechtigungsschein 
an zwei Nachmittagen in der Woche geöffnet:
Samstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr, letzter Samstag im Jah-
reskalender: 16.11.2024;
Mittwochs von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, letzter Mittwoch im 
Jahreskalender: 13.11.2024;
Die Öffnungszeiten für das Jahr 2025 teilen wir rechtzeitig mit.
Bitte beachten Sie:
- Die o.g. Öffnungszeiten sind einzuhalten und den Anweisun-

gen des ehrenamtlichen Aufsichtspersonals ist zu folgen. Sie 
sind berechtigt, die Berechtigungsscheine zu kontrollieren.

- Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Benutzung generell 
untersagt. Bei Verstößen muss mit einer Strafanzeige ge-
rechnet werden.

- Es darf nur unzerkleinerter Grün- und Gehölzschnitt mit einer 
Aststärke von max. 10 cm Durchmesser in haushaltsübli-
chen Mengen angeliefert werden Dabei bitten wir Sie darauf 
zu achten, dass Laubabfall und Grasschnitt vom Hecken- 
und Baumschnitt getrennt ist. Eine gewerbliche Entsorgung 
ist nicht erlaubt.

- Rasenschnitt kann nur gebührenpflichtig in Säcken ab-
gepackt beim Wertstoffhof in Waldlaubersheim oder über 
Biosäcke ( gegen Gebühr im Gemeindebüro in Schöneberg 
während der Bürgersprechstunden erhältlich) zusammen 
mit der Abfuhr der Biotonne entsorgt werden

Die Bürgerinnen und Bürger aus anderen Nachbargemeinden 
müssen wir aus Kapazitäts- und Kostengründen um Verständ-
nis bitten, dass der Grünschnittplatz nur von den Bürger/innen 
der Ortsgemeinde Schöneberg genutzt werden darf.
Daneben besteht die Möglichkeit den Wertstoffhof im Gewerbe-
park Waldlaubersheim (Zufahrt ist aus-geschildert) zu nutzen. 
Die Öffnungszeiten finden Sie im Amtl. Mitteilungsblatt unter der 
Rubrik Notrufe/Bereit-schaftsdienste.
Unseren ehrenamtlichen Helfern gilt bereits vorab ein ganz 
herzliches Dankeschön.

Dieter Wopen,
Ortsbürgermeister

SCHWEPPENHAUSEN

Sprechstunden der Ortsbürgermeisterin

	■ Ortsbürgermeisterin Anke Denker
Sprechstunde nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Im Gemeindebüro Lindenstraße 1a
Telefon ����������������������������������������������������������������������  06724/1692
Mail ���������������������������������  buergermeister@schweppenhausen.de
Internet ���������������������������������������������� www.schweppenhausen.de

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit für ein großartiges Jubiläumsjahr 2025!
Mit herzlichen Grüßen,

Manfred Wein
Ortsbürgermeister

29.09.2024
Kuchenmitnahme 10:30-12:00 Uhr

0

Kindersachenbasar Herbst 2024
in Rümmelsheim in der Trollbachhalle

5392

28.09., 09:30-11:00 Uhr
29.09., 16:30-17:30 Uhr

	■ EinweihungTaka-Tuka-Wald am 21.09.2024
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
vor über zwei Jahren entstand die Idee, für die Kinder unserer Kin-
dertagesstätte Taka Tuka Land ein ortsnahes, schnell erreichbares 
Waldstück für Waldtage zu finden. Der Ort soll für die Kinder und 
Erzieherinnen zugleich Naturerlebnis-, Lern-und Spielort sein.
Wir als Ortsgemeinde haben uns sehr gefreut den Verein Lebens-
raum Untere Nahe e.V. für die Umsetzung zu gewinnen. Dank der 
Unterstützung und Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer konnte das Projekt realisiert werden.
Wir freuen uns daher sehr und sind stolz, dass wir den Taka Tuka 
Wald nun offiziell eröffnen dürfen.
Am 21.September 2024 findet von 10 bis 14:30 Uhr vor Ort (ober-
halb „Am Weiler Pfad“) die Einweihung und Übergabe des Taka-Tu-
ka-Waldes an die Kindertagesstätte TakaTuka Land statt.
Alle sind herzlich eingeladen!
Gefeiert wird mit einem bunten Programm u.a. unter Mitgestaltung 
der Kita-Kinder.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ebenfalls bestens 
gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

ManfredWein
Ortsbürgermeister

Der Vorstand des Verein Lebensraum Untere Nahe e.V.
Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Taka Tuka Land

SCHÖNEBERG

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Dieter Wopen
montags �����������������������������������������������������������  von 18 bis 19 Uhr
donnerstags �������������������������� von 10 bis 12:30 und 14 bis 17 Uhr
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SEIBERSBACH

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Ralf Gorden Noch
Sprechstunden nach vorheriger tel. Vereinbarung
Büro Schulstraße 1
Telefon: �������������������������� 0 67 24 / 74 30 / Mobil: 0151/21800019
Mail: ������������������������������������������� buergermeister@seibersbach.de
Internet: �������������������������������������������������������  www.seibersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Seibersbach

Am Dienstag, 17.09.2024, 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal 
der Ausoniushalle der Ortsgemeinde eine öffentliche/nicht-
öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Seibersbach 
statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
2. Ehrungen
3. Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen 

Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung 
(Einwohnerfragestunde)

4. 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde 
Seibersbach

5. Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
6. Grundstücksangelegenheiten
7. Mitteilungen und Anfragen
Seibersbach, den 10.09.2024

Ralf Gorden Noch
Ortsbürgermeister

STADT STROMBERG

Sprechstunden des Stadtbürgermeisters

	■ Stadtbürgermeister  
Claus-Werner Dapper-Fichtner

Stadtbüro Stromberg
Rathausstr. 4, 55442 Stromberg
Tel: ������������������������������������������������������������������  06724 / 605 8434
E-Mail: ����������������������������������������� sekretariat@stadt-stromberg.de
oder ������������������������������������  buergermeister@stadt-stromberg.de
www.stadt-stromberg.de
Telefonisch erreichbar: Sekretariat der Stadt Stromberg
Mo, Di, Fr. �������������������������������  jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do. ��������������������������������������������������  von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

	■ Bauhof der Stadt Stromberg
Bei Fragen und Hinweisen zu Straßenschäden, Ausfall von Later-
nen, Grünanlagen, städtischen Gebäuden und Friedhof wenden 
Sie sich bitte an die Leitung des Bauhofs Herrn Dominic Beckhaus, 
Mobil 0171 9253028, Mail: bauhof@stadt-stromberg.de

	■ Grünschnittplätze der Stadt Stromberg 
(Rother Weg und Schindeldorf)

Öffnungszeiten: jeden Samstag vom 06.04. bis inkl. 
09.11.2024 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr
Bitte beachten Sie, dass der Grünschnittplatz im Rother Weg 
infolge eines Reptilien-Schutzzauns nur eingeschränkt nutzbar 
ist, so ist der „Kreisverkehr“ leider nicht mehr möglich.
Die beiden Plätze können nur von Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt Stromberg sowie der Gemeinden Eckenroth und 
Roth genutzt werden.

Aus der Ortsgemeinde

	■ Grußwort zur Kirmes 2024
Liebe Schweppenhäuserinnen, liebe Schweppenhäuser,
liebe Gäste,
es ist wieder soweit – die Kerb steht vor der Tür. Wir freuen 
uns, dieses Fest von Freitag, den 20.09.2024 bis Sonntag, den 
22.09.2024 gemeinsam mit Ihnen zu feiern.
Die Kerb ist seit jeher ein Ausdruck unserer Verbundenheit mit 
unserer Heimat und eine Gelegenheit gemeinsam mit der Familie, 
Freunden und Bekannten schöne Stunden zu verbringen.
In diesem Jahr erwartet Sie wieder ein buntes Programm, dass 
für Jung und Alt einiges zu bieten hat. Wir beginnen am Freitag, 
den 20.09.2024 mit einem ökumenischen Gottesdienst, den wir 
Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Vom Faßbieranstich über 
die musikalischen Darbietungen ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Für Ihr leibliches Wohl ist wie immer hervorragend gesorgt.
Die Kirmes bereichert das Miteinander in der Gemeinde. Zeit 
haben, sich Zeit nehmen, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen.
Im Namen der Gemeinde und des Organisationsteams lade ich 
Sie alle ganz herzlich ein, ein paar fröhliche Stunden auf dem 
Festplatz zu verbringen.
Das Organisationsteam hat in vielen Stunden die Kirmes vor-
bereitet und sich entschieden, in diesem Jahr ein Festzelt auf-
zustellen, damit das Wetter dem Fest keinen Strich durch die 
Rechnung macht.
Besonders danke ich den vielen ehrenamtlichen Helfer*innen 
und Organisatoren, die mit großem Engagement dazu betra-
gen, dieses Fest auf die Beine zu stellen. Mein ganz besonderer 
Dank gilt in diesem Jahr dem TuS 09 Schweppenhausen, ohne 
dessen tatkräftige Unterstützung die Kerb in dieser Form nicht 
möglich wäre.
Ich lade Sie alle ganz herzlich ein, am nächsten Wochenende 
die Kirmes zu genießen. Neue Bekanntschaften zu schließen 
und alte Freundschaften zu pflegen. Lassen Sie uns gemein-
sam fröhlich feiern und die besondere Atmosphäre der Kerb 
Schweppenhausen genießen.
Herzlichst

Ihre Anke Denker
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(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht 
werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der 
Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Ab-
satzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben 
volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit 
der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass 
an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gel-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 
GemO des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim oder eines Aus-
schusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel, die sich befindet:
Alte Schule, Viktoriaplatz 1, West-Seite, neben dem Eingang 
zum Bürgermeisterbüro
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung ge-
mäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer be-
sonderer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die 
öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntma-
chungstafel, die sich befindet: (siehe Absatz 4).
Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hin-
dernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht 
der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht 
eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ausschüsse des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim

(1) Der Ortsgemeinderat Waldlaubersheim bildet folgende 
Ausschüsse:

1. Rechnungsprüfungsausschuss
2. Bauausschuss

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern 
und 3 Stellvertretern. Der Bauausschuss besteht aus 6 Mitgliedern 
und 6 Stellvertretern.
(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 werden aus Mitgliedern des 
Ortsgemeinderates Waldlaubersheim und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Waldlaubersheim 
gebildet.

§ 3
Übertragung von Aufgaben

des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim auf Ausschüsse
(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angele-
genheiten nicht übertragen ist, hat der Ausschuss innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Ortsgemeinderates 
Waldlaubersheim vorzuberaten.
(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Ortsgemeinderates Waldlaubersheim. Sie gilt bis zum Ende der 
Wahlzeit des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim, soweit ihm die 
Beschlussfassung nicht entzogen wird. Die Bestimmungen in der 
Hauptsatzung bleiben unberührt.

§ 4
Übertragung von Aufgaben

des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim  
auf den Bürgermeister

Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angele-
genheiten übertragen:
1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfüg-

baren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € im 
Einzelfall,

2. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des 
Ortsgemeinderates Waldlaubersheim,

3. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel, nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und 
Richtlinien des Ortsgemeinderates Waldlaubersheim

4. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte,
5. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 2.500 € 

im Einzelfall,
6. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 

BauGB und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das 
Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung nicht berührt werden,

Hierzu benötigen Sie einmalig einen Berechtigungsschein 2024, 
den Sie zum Preis von 10 € ausschließlich bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg, Verwaltungs-
stelle, Bürgerbüro (Frau May, 06724/9333-11 und Frau Exel -21), 
Warmsrother Grund 2 in Stromberg erwerben können.
Rasenschnitt kann nur gebührenpflichtig und in Säcken abgepackt 
beim Wertstoffhof in Waldlaubersheim oder über Biosäcke (gegen 
Gebühr bei der Verwaltung erhältlich) zusammen mit der Abfuhr 
der Biotonne entsorgt werden.

Aus der Stadt

Offener Treff 
FÜR ALLEINERZIEHENDE

 MÜTTER & VÄTER

DIENSTAG, 1. 10.24 
16:00 UHR - 17:30 UHR

KATH. PFARRHEIM 
RATHAUS STR. 3

55442 STROMBERG   
FÜR DIE KINDER GIBT 

ES EIN KLEINES SPIELANGEBOT. 
SO KÖNNEN SIE SICH IN RUHE UNTERHALTEN,

KENNENLERNEN UND AUSTAUSCHEN 

UM ANMELDUNG WIRD GEBETEN
MARTINA JUGOVIC 

KITA SOZIALARBEITERIN 
FAMILIENZENTRUM@STADT-STROMBERG.DE

0151 21996920

MIT KINDERN ZWISCHEN 0 - 14 JAHREN

WALDLAUBERSHEIM

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Torsten Strauß
mittwochs ��������������������������������������������������  von 18.00 - 19.00 Uhr
Viktoria-Platz, Alte Schule
Telefon �����������������������������������������������������������������  0 67 07 / 84 00
Fax: ����������������������������������������������������������������  0 67 07 / 66 69 34
E-Mail: ��������������������������������  buergermeister@waldlaubersheim.de
Internet: ������������������������������������������������ www.waldlaubersheim.de

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Hauptsatzung der Ortsgemeinde 
Waldlaubersheim vom 02. September 2024

Der Ortsgemeinderat Waldlaubersheim hat auf Grund der §§ 24 
und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Lan-
desverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemOD-
VO) und des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsent-
schädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 
Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Waldlau-
bersheim erfolgen in einer Zeitung.
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung 
der Satzung ist auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Aus der Ortsgemeinde

 

 

  

WARMSROTH

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Björn Engelhardt
Sprechstunde jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr sowie bei Bedarf 
nach telefonischer Absprache
Büro Dorfgemeinschaftshaus, Bergstraße 39 (Untergeschoss)
Telefon: ���������������������������������������������������������������� 015561 215992
E-Mail: ������������������������������������  ortsbuergermeister@warmsroth.de
Internet: ���������������������������������������������������������  www.warmsroth.de

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Warmsroth
Am Dienstag, 17.09.2024, 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal 
des Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde eine öf-
fentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates 
Warmsroth statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
1. Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen 

Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung 
(Einwohnerfragestunde)

7. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.

§ 5
Beigeordnete

Die Ortsgemeinde Waldlaubersheim hat bis zu 3 Beigeordnete.
§ 6

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinde-
rates Waldlaubersheim

(1) Eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes 
wird nicht gewährt.
(2) Nachgewiesener Lohnausfall wird in voller Höhe ersetzt; er um-
fasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen 
und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil 
zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tä-
tige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines 
Durchschnittssatzes, der vom Ortsgemeinderat festgesetzt wird. 
Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall gel-
tend machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich 
entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2.

§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes 
wird nicht gewährt.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 
entsprechend.

§ 8
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung ge-
mäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, 
wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die 
pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenver-
sicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht 
angerechnet.

§ 9
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 
1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters 
nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Orts-
bürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Ortsgemein-
derates Waldlaubersheim sind, jedoch in Vertretung des Ortsbür-
germeisters an Sitzungen des Ortsgemeinderates teilnehmen und 
denen keine Aufwandsentschädigung nach dem Absatz 1 gewährt 
wird, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Orts-
gemeinde eine Aufwandsentschädigung gewährt. Sie beträgt je Sit-
zung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister 
zustehenden Aufwandsentschädigung. Entsprechendes gilt für die 
Teilnahme an Besprechungen des Bürgermeisters der Verbands-
gemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, 
wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die 
pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenver-
sicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht 
angerechnet.
(4) § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 04.06.2018, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 17.02.2020, außer Kraft.

Waldlaubersheim, den 02.09.2024
Torsten Strauß

Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten 1 Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
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Ziel ist es, durch regelmäßiges Training, die Körperhaltung zu ver-
bessern, Schmerzen vorzubeugen sowie die Rückenmuskulatur zu 
kräftigen.
Bitte mitbringen: Turnmatte, Handtuch, Getränk
Leitung: Frau Dunja Poss
Beginn: Montag, 23.September 2024
19:00 Uhr bis 20.00 Uhr
Ort: Roth, Auf dem Geishübel 10 (Alte Schule)
Dauer: 10 x 60 Minuten
Kosten: 42,- Euro
Teilnehmerzahl begrenzt!
Anmeldung: Dunja Poss,
Tel. Nr. 06707/8341 oder Mobil 015223913017

	■ VHS Langenlonsheim
Kursübersicht
Information und Anmeldung (wenn nicht anders angegeben) bei 
Frau Vollmer, Tel. 06707 9699044 bzw. E-Mail
info@vhs-langenlonsheim.de. Falls der Anrufbeantworter geschal-
tet ist, sprechen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, die Kurs-
nummer und die Kursbezeichnung auf Band. 
Bitte berücksichtigen Sie die Geschäftszeiten Mo-Fr jeweils 10:00 
bis 18:00 Uhr! 
Die Kursgebühr überweisen Sie bitte vor der ersten Veranstaltung 
bei der Sparkasse Rhein-Nahe Konto Nr. 400 42 30; BLZ. 560 
501 80 (IBAN: DE62 5605 0180 0004 0042 30) mit Angabe des 
Namens und der vollständigen Kursnummer.
Die Kursgebühr wird auch fällig, wenn Sie den Kurs nicht antreten.
Eine gesonderte Bestätigung erfolgt nicht! Sollte ein Kurs nicht 
stattfinden oder verlegt werden, werden Sie benachrichtigt und 
bereits überwiesene Beträge zurückerstattet.
Das aktuelle Programm mit Details zu allen Kursen und zur Anmel-
dung finden Sie im Internet unter vhs-langenlonsheim.de.
Dort können Sie auch die ABG und Datenschutzerklärung einsehen.
Gesundheit und Haushalt
Hatha-Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene 3011 / 5
Leitung: Frau K. Senf, Yogalehrerin
Beginn: mittwochs, 25.9.24 17:30 Uhr
Dauer: 10 x 75 Minuten
Raum: Gemeindehalle, Langenlonsheim
Kosten: 65,00 €
info@vhs-langenlonsheim.de oder Frau Vollmer 06707/9699044
Information:
Yoga ist ein Weg zur Harmonisierung von Körper, Geist und See-
le. Dabei schaffen Atemübungen und das Einnehmen bestimmter 
Haltungen Platzfür Entspannung und Einklang. Der Kurs bietet Ih-
nen Zeit für sich selbst und setzt darauf, mit Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe, Wohlbefinden und (innere) Kraft für den Alltag 
zu steigern.
Wirbelsäulengymnastik 3024 / 64
Leitung: Frau Artz-Kettler
Beginn: mittwochs, 25.9.24 19:00 Uhr
Dauer: 10 Zeitstunden
Raum: Gemeindehalle, Langenlonsheim
Kosten: 60,00 €
Frau Artz-Kettler, Tel. 0671/92079862
Erlernen von rückenstärkenden Übungen. Wenn Sie bereits Rü-
ckenprobleme haben, zeigen wir Ihnen hier Übungen und Tech-
niken, die es ermöglichen im Alltag besser zurecht zu kommen. 
Schwerpunkt: Kurzhantel.
Es ist ein Grundlagentraining zum Erlernen der richtigen Dosierung 
von Belastung, Regeneration und Anpassung.

	■ VBW Stromberg
Neuer Kurs: FIT und in FORM
Nach Aufbau einer leichten Schrittfolge -Warm-up und Cardio-mo-
bilisieren, kräftigen und dehnen wir zur Verbesserung der aufrech-
ten Haltung, der Kraftausdauer und Beweglichkeit und zur Unter-
stützung der Rückengesundheit.
Es kommen Kleingeräte wie Hanteln, Therabänder und Gymnastik-
bälle zum Einsatz.
Bitte Matte mitbringen. Für Einsteiger geeignet. Probestunde ist 
möglich!
Leitung: Frau Claudia Hoyden
Beginn: Di. 17.9.24, 9.30 Uhr
Ort: Haus der Gemeinde in Daxweiler
Dauer: 10 x 60 Minuten
Kosten: 39 €
Anmeldung: Frau Joke Dupont, Tel: 06724-95115 

oder einfach vorbeikommen!

2. Verpflichtung von Ratsmitgliedern
3. Neuvergabe Gaskonzession
4. Verkehr auf der Hochwaldstraße (K37) insbesondere bei den 

Bushaltestellen
5. Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
6. Grundstücksangelegenheiten
7. Unterbringung eines Kindes in der Kita Schweppenhausen
8. Mitteilungen und Anfragen

Warmsroth, den 09.09.2024
Björn Engelhardt

Ortsbürgermeister

WINDESHEIM

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

	■ Ortsbürgermeister Volker Stern
dienstags ������������������������������������������������  von 18.00 bis 19.00 Uhr
donnerstags �������������������������������������������  von 10.00 bis 11.00 Uhr
im Rathaus, Kreuznacher Straße
Telefon: �����������������������������������������������������������������������  06707/268
Fax: ����������������������������������������������������������������������  06707/914388
E-Mail: ������������������������������������������  ortsgemeinde@windesheim.de
Internet: �������������������������������������������������������  www.windesheim.de

Öffentliche Bekanntmachungen

	■ Konstituierenden Sitzung  
des Ortsgemeinderates Windesheim

� Foto: Dieter Ackermann

„In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates Windes-
heim wurde Ortsbürgermeister Volker Stern in sein Amt eingeführt. 
Zu Beigeordneten wurden gewählt: Werner Großmann (1. Beige-
ordneter), Markus Sinß und Dr. Bernd Augustin. Bürgermeister Mi-
chael Cyfka gratulierte der neuen Gemeindespitze und wünscht 
sich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der 
Windesheimer Bürgerinnen und Bürger.“

	■ VBW Stromberg
Neuer Kurs: Gesunder Rücken
Rückenschmerzen entstehen oft durch Bewegungsmangel, sit-
zende Tätigkeiten, einseitige Belastungen oder eine schlechte 
Körperhaltung.
In diesem Kurs erlernen Sie Dehn-, Mobilisations- und Kräftigungs-
übungen für den gesamten Rücken.
Die Teilnahme ist für Einsteiger sowie für Fortgeschrittene geeignet.
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Neuigkeiten aus der
  Tourist-Information

	■ Kulturbühne Troll Bühne 
Rümmelsheim/Burg Layen

Im September:
„Italiener leben länger“ außer in Betonschuhen
Top Comedian Roberto Capitoni gastiert am Freitag 20. Sep-
tember erstmalig in der Troll Bühne

Seit dem 1. April 1981 ist er auf 
den deutschen Bühnen unter-
wegs. Also höchste Zeit für ein 
Jubiläumsprogramm, denn Ro-
berto feierte 2021 schon sein 
40-jähriges Bühnenjubiläum. In 
dieser sehr persönlichen komö-
diantischen Zeitreise, gibt er da-
bei seine Lieblingsnummern und 
Klassiker aus den vorherigen 7 
Solo Programmen zum Besten. 
Roberto Capitoni – das ist leben-
dige Stand-up-Physical – Visuelle 
Comedy in 4D: Sehen, Hören, 
Fühlen, Lachen!

Welche Nummern er am Abend spielt, entscheidet er spontan. 
Wenn man so viel tolles Material zur Verfügung hat, will man sich 
nicht auf ein paar Geschichten begrenzen. Roberto macht einen 
Rundumschlag: Seine Kindheit als Italo-Schwabe in Isny oder die 
Teenager Zeit seiner Tochter. Früher war nicht alles besser, früher 
war alles anders, ganz anders. Eine Reise über 60 Jahre Roberto 
und 40 Jahre Comedy, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. 
100% Pure Unterhaltung.
Denn wie sein Pate Onkel Luigi immer sagt:,,Italiener leben länger 
... außer mit Betonschuhen“.
Ticket 22.-€ p.P. unter 06721/4900977 oder www.troll-buehne.de
Einlass ab 19.00 Uhr Beginn 20.00 Uhr

Touristinformation
Langenlonsheim-Stromberg

Binger Straße 3 a
55442 Stromberg

06724 274
touristinfo@vg-ls.de

Soonwald-
Erlebnistag 
15. September 2024

10 - 18 Uhr
Walderlebniszentrum
Neupfalz, Schöneberg

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
  9:00-12:30Uhr
 13:30-16:00Uhr

... und was ist sonst
noch so los? Unser

Veranstaltungs-
kalender weiß

mehr.

WWoocchheennnneewwss
TToouurrissmmmmuuuusss&&KKuullttuurr

Wochennews 
Tourismus&Kultur

Erstmals mit dem ÖPNV erreichbar.

Linienbus fährt von 10 bis 18 Uhr

ab Gerbereiplatz Stromberg

Schiedspersonen

Schiedsamtsbezirk I

zuständig für die Ortsgemeinden Bretzenheim, Dorsheim, 
Guldental, Langenlonsheim, Laubenheim, Rümmelsheim, 
Windesheim

Ralf Schneider, Langenlonsheim
Tel.: �������������������������������������������������������������� 067 04 - 961 554
E-Mail: �����������������������������������������������������  r.schneider@vg-ls.de

Schiedsamtsbezirk II

zuständig für die Stadt Stromberg und die Ortsgemeinden 
Daxweiler, Dörrebach, Eckenroth, Roth, Schöneberg,  
Schweppenhausen, Seibersbach, Waldlaubersheim, Warmsroth

Ulrike Schmitt, Schweppenhausen

Tel.: ������������������������������������������������������������������ 067 24 - 66 57
E-Mail: �������������������������������������������������������� u.schmitt@vg-ls.de

Die Sprechstunden der Schiedspersonen finden nur nach 
vorheriger Vereinbarung statt.

Gleichstellungs-
  beauftragte

	■ Sprechstunde 
der Gleichstellungsbeauftragten

Die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Langen-
lonsheim-Stromberg, Marlene Hölz, ist unter der Tel.-Nr. 06721-
3085400 oder per Mail: Marlene-Hoelz@web.de erreichbar.

Senioren- 
beauftragter

	■ Telefonische Sprechstunde 
des Seniorenbeirats

Hans-Berthold Brill ����������������������������������������������� 0671/31599

Bürgerbus-
beauftragter

	■ Die Bürgerbusbeauftragten

Bürgerbus Langenlonsheim
Hans-Peter Neumann������������������������������������06704/ 20 90 851

Bürgerbus Stromberg
Kümmerer ������������������������������������������������������� 06724 9333-51

buergerbus-str@vg-ls.de
Entfernt gemäß DSGVO
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eine gute Plattform, um gegenseitig, aber auch mit Leistungser-
bringern in den direkten Austausch zu kommen. 
„Ziel ist es, den Informationsfluss zu vereinfachen und zugleich die 
Möglichkeit zum Gespräch mit anderen betroffenen Personen zu 
ermöglichen“, so die Landrätin.
Neben verschiedenen Ausstellern, wie Förderschulen, Leistungs-
erbringern und weiteren Dienstleistern, dürfen sich die Teilneh-
menden auf Fachvorträge des SPZ zu den Themen Autismus und 
Frühförderung freuen. Daneben wird das Referat Eingliederungs-
hilfe des Jugendamtes für individuelle Beratungen zur Verfügung 
stehen. Eine Spieleecke für die Kinder und ein Elternkaffee runden 
das Angebot ab. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere 
Informationen zum Infotag sind unter 0671 / 803-1569 (Michael 
Wagner, Referatsleiter Eingliederungshilfe) zu erfahren.

Kirchliche 
Nachrichten

	■ Kath. Pfarrei Rupertsberg
Gottesdienste und Veranstaltungen bis 19.09.24
Freitag, 13.09.
Seibersbach 18:30 Eucharistiefeier
Weiler 18:30 Ökumenisches Abendgebet - 

Augenblicke des Innehaltens
Samstag, 14.09.
Stromberg 18:00 Eucharistiefeier
Sonntag, 15.09.
Daxweiler 09:00 Eucharistiefeier
Dörrebach 10:00 Wortgottesfeier
Weiler 10:00 Weilerer Kreuzweg Beginn 

an der ersten Station
Waldalgesheim 10:30 Eucharistiefeier zu Beginn 

des Pfarrfestes
Weiler 11:00 Eucharistiefeier am Belle Kreuz musika-

lisch gestaltet vom Musikverein Weiler
Waldalgesheim 12:00 Taufgottesdienst Helena Rupprecht
Montag, 16.09.
Bingerbrück 10:30 Eucharistefeier im Martin-Luther-Stift
Öffnungszeiten des Kath. Pfarramts der Pfarrei Rupertsberg 
in Münster-Sarmsheim:
Kirchstr. 5
Tel. 06721 / 43093
E-Mail: pfarrei-rupertsberg@bistum-trier.de
Homepage: www.pfarrei-rupertsberg.de
Öffnungszeiten
Montag, 10.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch, 10.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag, 10.00 – 11.00 Uhr u. 16.00 - 17.00 Uhr
Freitag, 10.00 – 11.00 Uhr
Büro in Waldalgesheim:
Waldalgesheim, Kirchstr. 1
Telefon: 0151-21053512 (Frau Anni Ruppel)
Öffnungszeiten
Mittwoch, 10.00 – 12.00 Uhr
Bücherei KÖB Waldalgesheim
Öffnungszeiten
Mittwoch, 15.30 – 17.30 Uhr
Kirchstr. 1 (hinter der Kirche)
Pastoralteam:
Pfarrer Thomas Weber, 0 67 21 / 97 63 81
thomas-leo.weber@bistum-trier.de
Gemeindereferentin Elfriede Hautz
0 67 21 / 98 99 429,
elfriede.hautz@bgv-trier.de
Pfarrer Dr. Michael Kneib, 0 67 1 / 28 00 1
michael.kneib@bistum-trier.de

	■ Jehovas Zeugen
Sonntag, 15.09.2024 10:00 Uhr
Vortrag für die Öffentlichkeit – Thema: „Liebe - das Kennzeichen 
wahrer Christen“. Weltweit suchen Menschen nach der wahren Re-
ligion. Oftmals sind sie davon enttäuscht, dass weder echte Liebe 
vermittelt noch vorgelebt wird. Warum ist gerade die Liebe so ein 
entscheidendes Merkmal für wahre Nachfolger Jesu? Und warum 
können wir dennoch nicht erwarten, dass alles immer perfekt läuft?

Feuerwehr

Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Stellen

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe 
im Kreis Mainz-Bingen

suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Kaufmännische/n Werkleiter/in (m/w/d)
Vergütung bis E12 TVöD-VKA möglich

für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Die vollständige Ausschreibung mit näheren Informationen zum 
Aufgabengebiet und den Anforderungen finden Sie im Internet 
unter www.vgrn.de unter der Rubrik „Aktuelles“.
Die Bewerbungsfrist endet am 26.09.2024
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Czech, Telefon 
06721/304-232, E-Mail thomas.czech@vgrn.de, zur Verfügung.

	■ Kreisverwaltung Infotag Eingliederungshilfe
Zum zweiten Infotag für Fachkräfte und Eltern von Kindern mit be-
sonderen Bedarfen laden Landrätin Bettina Dickes und das Refe-
rat Eingliederungshilfe des Jugendamtes der Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach am Freitag, dem 20. September 2024, in der Zeit von 
14 bis 17 Uhr, in die Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinenstra-
ße 47, ein. „Nach dem sehr erfolgreichen ersten Infotag im vergan-
genen Jahr wollen wir dieses Netzwerkangebot weiter verstetigen“, 
verdeutlicht die Landrätin. Der Infotag böte Eltern und Fachkräften 
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Veranstaltungen in Münster-Sarmsheim 
(Ev. Gemeindehaus, Kirchstraße 10)
jeden Freitag
16.30 Uhr: Kirchenchor, Info: Frau Arndt, Tel.: (06721) 12207
Veranstaltungen in Rümmelsheim 
(Ev. Gemeindehaus neben der Ev. Kirche)
jeden Dienstag
19 Uhr: Frauenkreis, Info: Frau Lorenz (06721) 43852
Veranstaltungen in Waldalgesheim 
(Ev. Gemeindehaus, Kreuzstraße 6)
jeden Dienstag
10 Uhr bis
11.30 Uhr:

Krabbelkreis, Info: Frau Schuhmann, 
Tel.: (06721) 309432

Dienstag, 17.09.
16.30 Uhr 
bis 18 Uhr: Kirchlicher Unterricht zur Konfirmation 2025
Evangelisch-öffentliche Bücherei im Ev. Gemeindehaus 
Waldalgesheim:
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, 
Info: Fr. Hintze, Tel.: (06721) 9886220
So erreichen Sie uns:
Ev. Pfarramt Münster-Sarmsheim-Waldalgesheim: Pfarrer Hüther, 
Kreuzstraße 6, 55425 Waldalgesheim, Tel.: (06721) 32138,
Pfarrer Dietz, Im Rosengarten 11a, 55595 Mandel, Tel.: (0671) 
481923;
E-Mail: waldalgesheim@ekir.de; Homepage: www.kgm-waldalges-
heim.de; Sprechstunden: jederzeit nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung!
Küsterin Dorsheim: Frau Daum, Burg-Layer-Str. 16, 
Tel.: (06721) 44685
Küsterin Laubenheim: Frau Parisi, Grabenstr. 25, 
Tel.: (06704) 8743376
Küster Rümmelsheim: Herr Müller, Oberstr. 4, 
Tel.: (06721) 42680

	■ Kath. Pfarrei Soonwald-
Gräfenbachtal Hl. Franziskus

Kath. Pfarramt, Kirchgasse 14, 55595 Wallhausen,
Tel. 06706-257, E-Mail: hl-franziskus-soonwald-graefenbachtal@
bistum-trier.de
Öffnungszeiten: Di., Mi. und Do. von 8.30 – 12.00 Uhr
Kath. Pfarramt, Kirchplatz 2, 55595 Spabrücken
Tel. 06706/96 01 07 Email: hl-franziskus-soonwald-graefenbach-
tal@bistum-trier.de
Öffnungszeiten: Mo. und Do. von 8.30 – 12.00 Uhr
Homepage: www.treffpunkt-kirche.info
Seelsorgeteam: P. Dr. Meinulf Blechschmidt, Diakon Burkhard 
Lohmer, Klostergemeinschaft
Kath. Öffentliche Bücherei Spabrücken, Klosterstr., Tel. 
960197
mittwochs 16.30 – 18.30 Uhr und samstags 17.00 – 18.00 Uhr
Kath. Öffentliche Bücherei Wallhausen, Pfarrheim
Donnerstags 18.00 – 19.00 Uhr und sonntags 11.00 – 12.00 Uhr
Gottesdienstordnung:
Freitag, 13.09.24
16.30 Uhr Spabrücken Eucharistische Anbetung
17.30 Uhr Spabrücken Rosenkranzgebet für den Frieden
19.00 Uhr Braunweiler Rosenkranzgebet
Samstag, 14.09.24
18.30 Uhr Wallhausen Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 15.09.24
10.00 Uhr Spabrücken Festamt zur Kirmes, Einführung der 

neuen Ministranten
10.00 Uhr Wallhausen Kinderkirche im Pfarrheim
17.00 Uhr Spabrücken Dasein vor Gott, Eucharistische 

Anbetung
18.00 Uhr Spabrücken Rosenkranzgebet
Montag, 16.09.24
16.30 Uhr Spabrücken Eucharistische Anbetung
17.30 Uhr Spabrücken Vesper
19.00 Uhr Schöneberg Festamt zum Fest Kreuzerhöhung
Dienstag, 17.09.24
16.30 Uhr Spabrücken Eucharistische Anbetung
17.30 Uhr Spabrücken Vesper
19.00 Uhr Braunweiler Hl. Messe, anschl. bis 20.00 Eucharis-

tische Anbetung

Der Gastredner, Herr Michael Mudrack, Bad Kreuznach, wird in 
seinem 30-minütigen Referat auf diese und weitere Fragen einge-
hen. Sie sind herzlich zu unserem Gottesdienst eingeladen.
Mittwoch, 18.09.2024 19:00 Uhr
Programmübersicht:
Teil 1 – Vortrag: „Das Gebet hilft uns auszuharren“. Warum kön-
nen wir darauf vertrauen, dass Gott unsere Gebete erhört?
Teil 2 – Besprechung: „Gib nicht auf“. Warum kann es passieren, 
dass wir manchmal am liebsten alles aufgeben würden und was 
motiviert uns, es nicht zu tun?
Veranstaltungsort:
Bitte beachten Sie:
Unsere Gottesdienste finden im unserem Königreichs-Saal Saar-
str. 18, 55425 Waldalgesheim statt. Wer diesen Gottesdienst gern 
digital besuchen möchte, kann wie bisher die Zugangsdaten unter 
der Tel.-Nr. 06724/603889 erfragen.
Wir laden Sie ein, unsere Website jw.org zu besuchen. Sie fin-
den dort viel Interessantes rund um das Thema „Bibel“ in mehr als 
1.000 Sprachen. Die behandelten Themen richten sich an Ehepaa-
re, Eltern, Ledige, Jugendliche, Kinder und alle, die mehr über die 
Bibel erfahren möchten.

	■ Katholische Pfarreiengemeinschaft 
Guldenbachtal – Langenlonsheim

Übertragung im Pfarr-Radio (UKW 87,9 - DAB+ Kanal 12 A)
Freitag - 13. September, Hl. Johannes Chrysostomus
10.15 h Hl. Messe im Seniorenzentrum Langenlonsheim
17.00 h Rosenkranzandacht in Langenlonsheim
18.00 h Stille Anbetung mit anschließendem eucharistischem 

Segen in Langenlonsheim
18.00 h Ökumenischer Kirmesgottesdienst in Laubenheim,

ev. Kirche
Samstag - 14. September, Kreuzerhöhung
18.30 h Hl. Messe zum Patronatsfest in Schweppenhausen
Sonntag - 15. September, Ged. der Schmerzen Mariens
10.30 h Hochamt zum Patronatsfest in Laubenheim
10.30 h Hochamt in Guldental, St. Jakobus
Montag - 16. September
17.00 h Rosenkranzandacht in Langenlonsheim
Dienstag - 17. September
19.00 h Friedensgebet in Langenlonsheim
Mittwoch - 18. September
18.00 h Hl. Messe mit Spende der Krankensalbung in 

Rümmelsheim
Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Langenlonsheim:
Mo.10.00 - 12.00 h
Di. 10.00 - 12.00 h
Mi. geschlossen
Do. 10.00 - 12.00 h
Fr. 10.00 - 12.00 h
Katholisches Pfarramt der Pfarreiengemeinschaft 
Guldenbachtal-Langenlonsheim
Obere Grabenstr. 29., 55450 Langenlonsheim
Telefon: 06704-1294, E-Mail: pg.unterenahe@gmail.com
Homepage: www.untere-nahe.de
Kontakte der Seelsorgerinnen und Seelsorger:
Sabine Brühl-Kind, Gemeindereferentin:
0176-51319028; bruehlkind1@aol.com
Gerhard Horteux, Gemeindereferent:
01577-1318916; gerhard.horteux@web.de
Dr. Martin Ibeh, Pfarrer:
0175-6563414; martinjoe@t-online.de
Phu Tho Mai, Pfarrer:
0176-34419262; maiphutho@gmx.de
Uschi Vogt, Gemeindereferentin:
0176-86291351; uschi-vogt@t-online.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde 
Dorsheim-Laubenheim-Rümmelsheim

Gottesdienste am 15. September 20224 
(16. Sonntag nach Trinitatis):
9.30 Uhr: Münster-Sarmsheim (Pfarrer Hüther)
11 Uhr: Waldalgesheim (Pfarrer Hüther)
Ökumenischer Gottesdienst zur Laubenheimer Kerb:
Freitag, 13. September
17 Uhr
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Vorschau:
Sonntag, 22.09.2024 – 17. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Ev. Kirche Guldental mit Taufe (Pfr. Dr. Holger Wer-

ries) – im Anschluss Gemeindeversammlung (ca. 
11:00 Uhr)

Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie evtl. Änderungen auf unserer Homepage und in 
den sozialen Medien.
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Ev. Kirchengemeinde Guldenbachtal, Kirchgasse 4, 55452 Win-
desheim, Gemeindesekretärin Bianca Schleich – Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 09:00 – 12:00 Uhr
Kontaktaufnahme:
Gemeindebüro
nur telefonisch: 06707/5784383 (Anrufbeantworter)
oder per E-Mail: guldenbachtal@ekir.de
In seelsorglichen Angelegenheiten steht Ihnen wie folgt zur 
Verfügung:
Pfarrer Dr. Holger Werries: 0671/2269113, holger.werries@ekir.de
Weitere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte unserem Gemeinde-
brief und der Homepage https://kgm-guldenbachtal.de/

Büchereien

	■ MiBi Daxweiler
Lust auf ein gutes Buch und gerade keins zur Hand?
Kein Problem dank der MiBi am Bürgermeister-Daum-Platz.
Hier können rund um die Uhr kostenlos Bücher ausgeliehen wer-
den. Die Ausleihe funktioniert nach dem Prinzip geben und nehmen 
und erfolgt auf Vertrauensbasis. Buchspenden sind jederzeit will-
kommen und einzelne Bücher können einfach in der MiBi hinterlegt 
werden. Umfangreichere Sammlungen können Buchspender ger-
ne, nach vorheriger Anmeldung, im Haus der Gemeinde abgeben.

	■ Öffentliche Bücherei Stromberg
Rathausstraße 4, 55442 Stromberg
Telefon: 06724-3831
E-Mail: buecherei.stromberg@web.de
Internet: www.büchereistromberg.de
Öffnungszeiten:
montags �����������������������  von 16.00 bis 18.30 Uhr
dienstags ����������������������  von 16.00 bis 18.30 Uhr
donnerstags �����������������  von 16.00 bis 18.30 Uhr
samstags ���������������  von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Vorlese- und Lesesommer 2024
Die Einladungen zum Abschlussfest am Samstag, den 14. Sep-
tember wurden bereits an alle, die 3 Bücher und mehr vorgelesen 
oder gelesen haben, ausgegeben oder per Post versandt. Bitte 
nachschauen, ob eine Anmeldung abgegeben bzw. per mail oder 
telefonisch eine Info mitgeteilt wurde. Diejenigen, die beim Ab-
schlussfest leider nicht dabei sein können, haben die Möglichkeit 
ab Montag, den 16.09. die Gewinne zu den Öffnungszeiten der 
Bücherei abzuholen. Wir freuen uns sehr, viele Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen vom Vorlese- und Lesesommer wiederzusehen.
Roman „Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt“ von Anne 
Jacobs. Die Spiegel-Bestseller-Autorin der Tuchvilla-Saga 
hat in ihrem neuen Roman über einen kleinen Dorfladen am 
Fuße des Taunus geschrieben. Dieser Dorfladen ist ein Ort voller 
Geborgenheit und Wärme, das Herzstück der Dorfgemeinschaft, 
wo jeder Unterstützung und Rat in allen Dingen des Lebens er-
hält. Martha Haller führt den Dorfladen mit Unterstützung ihrer drei 
Töchter, die aber auch ihren eigenen Weg gehen wollen. Der 2. 
Band „Der Dorfladen – Was das Leben verspricht“ erscheint am 13. 
November und kann dann kurze Zeit später ausgeliehen werden.

	■ St. Martin-St. Jakobus Guldental
Große Kirchgasse 7 
(im Pfarrzentrum St. Martin)
Öffnungszeiten:
Dienstag ����������������������������� 17 bis 18:30 Uhr
Freitag �������������������������������������� 17 bis 18 Uhr
Sonntag ����������������������������������� 11 bis 12 Uhr

Telefon 06707 / 242 9858
Email: kath-buecherei-guldental@gmx.de
www.facebook.com/BuechereiGuldental/
Leitungsteam: Rita Hasslinger, Viktoria Steffen, Laura Beringer
KÖB St Martin- St Jakobus Guldental

Mittwoch, 18.09.24
16.30 Uhr Spabrücken Eucharistische Anbetung
17.30 Uhr Spabrücken Vesper
18.30 Uhr Wallhausen Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Braunweiler Rosenkranzgebet für den Frieden
Donnerstag, 19.09.2024
5.00 - 
23.00 Uhr

Spabrücken „Gott Raum geben“ – 
Eucharistische Anbetung in der Kapelle

18.00 Uhr St. Katharinen Abendgebet
18.30 Uhr Spabrücken Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Spabrücken Hl. Messe

	■ Evangelische Kirchengemeinde 
Um die Felseneremitage

Sonntag, 15. September 2024
10:00 Uhr Jubiläumskonfirmation der gesamten Kirchenge-

meinde in der Friedenskirche in Bretzenheim
Sonntag, 15. September 2024
10:00 Uhr ökumenischer Kirmesgottesdienst in Winzenheim am 

Autoscooter
Freitag, 20. September 2024
18:00 Uhr Kirmesgottesdienst in Langenlonsheim auf dem 

Heumarkt
Sonntag, 22. September 2024
10:00 Uhr in der Waldkirche in Winzenheim
Sonntag, 29. September 2024
10:00 Uhr Familiengottesdienst für Groß und Klein, Alt und Jung 

in der Kirche in Langenlonsheim.
Ein etwas anderer Gottesdienst für alle Menschen unserer Kirchen-
gemeinde um die Felseneremitage.
Adresse und Kontakte
Ev. Pfarramt, 
Naheweinstraße 142, 
55450 Langenlonsheim,
Tel 06704/ 2466
Email: um-die-felseneremitage@ekir.de
Internet: 
http://www.evangelische-kirchengemeinde-um-die-felseneremitage.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde 
Guldenbachtal

Kirchgasse 4, 55452 Windesheim
E-Mail: guldenbachtal@ekir.de
Tel.: 06707/5784383
www.kgm-guldenbachtal.de
Achtung: Leider müssen wir die Kinderbibeltage von Frei-
tag, 13.09.2024 bis Sonntag, 15.09.2024 absagen. Wir treffen 
uns aber trotzdem mit der „Kirche Kunterbunt“ am Sams-
tag, den 14.09.2024 im Gemeindehaus in Windesheim (keine 
Anmeldung nötig).
Samstag, 14.09.2024 - „Kirche Kunterbunt“ für die ganze 
Familie
10:00 - 13:30 Uhr – Ev. Gemeindehaus Windesheim – Thema: „Ich 
bin der Weinstock“
Kirche Kunterbunt ist frech, wild, bunt, wundervoll und deshalb: 
Kirche für die ganze Familie, kreativ und lebensfroh wie Pippi Lang-
strumpf! Für Kinder mit Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten, On-
kel, und und und…
Ablauf:
Feier-Zeit: Staunen, Musik, Geschichten, Verrücktes und Gedan-
ken zu Gott und der Welt
Aktiv-Zeit: Stationen zum Toben, Kreativsein, Experimentieren
Essens-Zeit: lecker, fröhlich und mit viel Zeit für Gespräche und 
Austausch bei selbst mitgebrachtem Essen, aus dem wir ein le-
ckeres Buffet zaubern
Sonntag, 15.09.2024 – 16. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst anlässlich des „Soon-

walderlebnistages“ – Walderlebniszentrum Neupfalz 
– mit dem Posaunenchor Seibersbach (Gemeinde-
diakon Burkhard Lohmer, Prädikantin Rosemarie 
Graf, Dr. Christiane Albert-Gansera)

Freitag, 20.09.2024
17:00 Uhr Ökumenischer Kerbe-Gottesdienst in Schweppen-

hausen – Schlossgartenhalle Schweppenhausen 
(Pfr. Dr. Holger Werries, Pfr. Dr. Martin Ibeh)
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Seit dem 9.9. läuft eine Crowdfunding-Kampagne zum Bau eines 
neuen Vereinsheims. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Infor-
mationen erhalten Sie auf www.fairplaid.org/fsv-vereinsheim

Guldental

	■ SG 07 Guldental e.V.
Spielplan unserer aktiven Mannschaften
Sonntag, 15.09.2024 in Windesheim
2. Mannschaft, 13 Uhr: SG Guldenbachtal II - TSG Planig II
1. Mannschaft, 15 Uhr: SG Guldenbachtal – TSG Planig
Besuchen Sie doch mal unsere Internetseite www.sg-guldental.
de. Dort finden Sie weitere Hinweise zu Trainingszeiten, Spielbe-
richte und Aktivitäten unserer SG.

Langenlonsheim

	■ TV-Langenlonsheim
Schwingen Sie das Tanzbein: Mit Rollator-Tanz zurück ins Leben
Herzlich willkommen zum Rollator-Tanzkurs für Senioren. In diesem 
Kurs erleben Sie, wie Ihr Rollator zum Tanzpartner wird und ge-
meinsam mit Ihnen das Parkett zum Schwingen bringt.
Tanzen ist keine Frage des Alters. Vom Walzer über Foxtrott bis zum 
Tango: alle Tänze sind auch im Alter möglich – sogar mit Rollator.
Rollator-Tanz macht Spaß und belebt die Sinne, fördert Gesund-
heit und Wohlbefinden, verbessert die Ausdauer, Koordination und 
Beweglichkeit, fördert die Durchblutung und erhält die kognitive 
Leistungsfähigkeit, verbessert die Aufmerksamkeit.
Tanzen ist die ideale Verbindung von Bewegung und Freude. Mit 
Spaß in Schwung bleiben und den Rollator ganz neu kennen 
lernen!
Die Teilnehmer werden von einer speziell im Rollator-Tanz ausgebil-
deten Übungsleiterin B betreut.
Der TV Langenlonsheim bietet einen Schnupperkurs im Rollator-
Tanz an.
Beginn am Freitag, 27.09.24 von 15.30 bis 16.30 Uhr im Pavillon 
der Realschule Langenlonsheim
Die Teilnahme für Nichtvereinsmitglieder kostet 25,00 € für 4 
Stunden.
Vereinsmitglieder nehmen kostenlos teil.
Unbedingte Anmeldung erforderlich bei Marion Koch, 06704/2712

	■ Tennisclub Rot-Weiß Langenlonsheim e.V.
Mitgliederversammlung für 2023
Hiermit lädt der TC Rot-Weiß Langenlonsheim alle Mitglieder*In-
nen sehr herzlich zu seiner ordentlichen Mitgliederversammlung 
für 2023 am Donnerstag, den 26.09.2024 um 18:30 Uhr in unser 
Clubhaus, ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung. 2. Beschlussfassung über die Tages-
ordnung. 3. Totengedenken. 4. Berichte des Vorstandes für 2023: 
a. Vorsitzender, b. Sportwart, c. Jugendwart, d. Kassierer. 5. Aus-
sprache über die Berichte. 6. Bericht der Kassenprüfer für 2023. 7. 
Entlastung Gesamtvorstand 2023. 8. Ehrungen. 9. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 12.09.2024 schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden (Lars Hoffmann, Beethovenstr. 10, 55450 
Langenlonsheim) einzureichen.

	■ Schildkröten -Stammtisch
Der Schildkrötenstammtisch lädt alle Interessierten zu seinem 
Treffen am Freitag, den 20. September 2024, um 20.00 Uhr, nach 
Waldböckelheim, Gasthaus „Zur Linde“ (bei der ARAL-Tankstelle) 
ein.
Stammtisch – für alle, die sich mit unserer Stammtisch-Gruppe 
verbunden fühlen – die Fragen beschäftigen, mit ihren Tieren Pro-
bleme haben und sich nett unterhalten wollen.
Wir würden uns freuen, wenn viele anwesend wären und ihr könnt 
auch Freunde, die keine Schildkröten haben und sich für die Tier-
welt interessieren mit bringen oder einladen.
Info: 06703-3105 oder 0175-5370368

	■ TSV Langenlonsheim – Laubenheim e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Der Vorstand des TSV Langenlonsheim – Laubenheim e.V. lädt alle 
Mitglieder herzlich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 
Dienstag, 17. September 2024 um 20 Uhr im Sportheim.

	■ Kath. öffentliche Bücherei Dörrebach
Kirchstr. 9,55444 Dörrebach
Tel.: 06724/3339
E-Mail: buecherei.doerrebach@gmx.de
Website: www.eopac.net/doerrebach
Öffnungszeiten:
mittwochs ������������������  von 17.30 bis 18.30 Uhr

	■ Kath.-Öffentliche Bücherei Seibersbach
Schulstraße 1, 55444 Seibersbach
www.buecherei-seibersbach.de
Montag ����������������������������������� 17:00 - 18:30 Uhr
Ferien sowie während der Schulzeit!

	■ Waldlaubersheimer Buchzelle
Lust auf ein gutes Buch? Die Waldlaubersheimer 
Buchzelle (am Feuerwehrhaus) hat rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet.
Eine große Auswahl weiterer Bücher und persön-
liche Beratung gibt‘s jeweils am ersten Montag 
im Monat in der Bücherei in der Alten Schule am 
Viktoria-Platz. (18 bis 20 Uhr). Für die Buchzelle 

lautet das Motto: Einfach mitnehmen, lesen und wieder zurückstel-
len - die Ausleihe ist kostenlos und reine Vertrauenssache. Kontakt 
für Fragen und Buchspenden: buchzelle@gmx.de

	■ Die BuchHalteStelle
Kinder- und Jugendbücher mitten im 
Dorf
In Waldlaubersheim können Kinder und Ju-
gendliche sich an jedem Wochentag, 24 Stun-
den lang mit Büchern versorgen. Die Ausleihe 
ist reine Vertrauenssache, Rückgabe Ehren-

sache. Einfach zur Bushaltestelle am Viktoriaplatz gehen. In der 
Bushaltestelle findet Ihr die BuchHalteStelle. Ein gut bestücktes 
Bücherregal mit spannenden Büchern. Kinder- und Jugendbuch-
Spenden bitte auf dem runden Tisch „Im Schloßhof 2“ ablegen. 
Spendenankündigungen und Anregungen bitte an „BuchHalteS-
telle@kulturvorort.de“.
Gute Unterhaltung wünscht die Ortsgemeinde, das Buch-Team 
und der BDP.

	■ Bücherei Warmsroth
Die Bücherei Warmsroth befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, 
Bergstraße 39.
Öffnungszeiten:
Donnerstags ������������������������������������������  von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Leitung: Ursula Staedler

Aus Vereinen  
und Verbänden

Bretzenheim

	■ FSV Bretzenheim
Am Wochenende sind unsere Mannschaften wieder im Einsatz.
Samstag, 14.09.2024
11.00 Uhr, E-Jugend: JSG Untere Nahe II - FC Bad Sobernheim II
12.00 Uhr, E-Jugend: JSG Untere Nahe - FC Bad Sobernheim
15.10 Uhr, C-Jugend: JSG Untere Nahe - ASV Langweiler
16.00 Uhr, A-Jugend: JSG Untere Nahe - VfL Weierbach
17.00 Uhr, B-Jugend: TSV Hargesheim - JSG Untere Nahe
Samstag, 15.09.2024
12.30 Uhr, C-Juniorinnen: FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim - 
Fvgg 03 Mombach
14.45 Uhr, Frauen: FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim - SC Kirn-
Sulzbach II
15.30 Uhr, Herren: Kickers Kreuznach - FSV Bretzenheim
Die Heimspiele der JSG Untere Nahe finden in Langenlonsheim 
statt, die Heimspiele der Mädchen- und Frauenmannschaften in 
Waldböckelheim.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Mannschaften unterstützen. Wei-
tere Informationen finden Sie auf www.fsv-bretzenheim.de
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Schöneberg

	■ Schöneberger Schloßtheater
Die Wartezeit ist vorbei.
Wir werden wieder im Oktober unser Theaterstück aufführen.
In diesem Jahr spielen wir die Komödie „Stress im 
Champus-Express“
Die Aufführungstermine sind:
Samstag, 19.10.2024 - 20 Uhr. Sonntag, 20.10.2024 - 18 Uhr.
Samstag, 26.10.2024 - 20 Uhr. Sonntag, 27.10.2024 - 18 Uhr.
Samstag, 2.11.2024 - 20 Uhr. Sonntag, 3.11.2024 - 18 Uhr.
Eintrittskarten zum Preis von 6€ sind ab Montag den 16.9.2024 - 
10 Uhr
erhältlich bei Doris Salz, Hauptstraße 35a, 55444 Schöneberg.
Tel 06724-3904 oder Email doris.salz@googlemail.com.
Für das leibliche Wohl wird bei allen Aufführungen wie immer bes-
tens gesorgt.

Seibersbach

	■ Seniorentreff Seibersbach
Einladung zu einem gemütlichen Nachmittag
am Dienstag, 17. Sept. 2024 um 15 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus – Ausoniushalle –
Wir hören Interessantes von: „Seibersbach und Dörrebach in der 
Geschichte“ vorgetragen von Dieter May (Autor des Buches: Sei-
bersbach Meine Heimat).
Es gibt leckeren Kuchen und Kaffee, Wurst- und Käsebrote sowie 
Bier, Wein usw.
Alle Seniorinnen und Senioren, auch die, die unsere monatlichen 
Nachmittage noch nicht kennen, sind herzlich zu diesem Nach-
mittag eingeladen.
Wir freuen uns auf viele Gäste.

Das Seniorentreff-Team

Stadt Stromberg

	■ SG Soonwald
Internetadresse: www.tus-stromberg.de
Auf den Spielplänen für die Fußballer der SG Soonwald stehen an 
diesem Wochenende Heimspiele in Stromberg an.
Zunächst spielt die 2. Mannschaft der SG Soonwald am Sonntag, 
15. Sept. 2024 um 13.00 Uhr in Stromberg gegen die Mannschaft 
des VFL Rüdesheim II.
Um 15.00 Uhr kommt die 1. Mannschaft des VFL Rüdesheim zum 
Spiel gegen die 1. Mannschaft der SG Soonwald nach Stromberg.
Am Freitag, 20. Sept. 2024 geht es für die 1. Mannschaft der SG 
Soonwald
schon weiter in der Meisterschaftsrunde.
Die Mannschaft II des TuS Hackenheim erwartet am Freitag, 20. 
Sept. 2024 um 19.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Hackenheim 
die 1. Mannschaft der SG Soonwald zum nächsten Spiel.
Unterstützen Sie die Mannschaften der SG Soonwald bei diesen 
Heimspiele in Stromberg und auch beim Spiel in Hackenehim.

	■ JSG Soonwald
Internetadresse: www.jsg-soonwald.de
E-Jugend; Samstag, 14. Sept. 2024 um 12.00 Uhr in Waldböckel-
heim gegen TuS Waldböckelheim
D-Jugend: Samstag, 14. Sept. 2024 um 13.30 Uhr in Badenheim 
gegen TSV Volxheim / JSG Rheinhessen II
E-Jugend: Mittwoch, 18. Sept. 2024 um 18.00 Uhr Kreispokal-
Spiel gegen SG Weinsheim / JSG Ellerbachtal
Unterstützen Sie unbedingt die Jugendmannschaft der JSG Soon-
wald bei den Spielen.

Windesheim

	■ MGV 1876 Windesheim
An Tagen wie diesen …
… möchten wir gerne mit Ihnen singen (Schlager, Gospels, 
Volkslieder).
Kommen Sie am Sonntag, 29. Sept. 2024 ab 14.00 Uhr zum Rat-
haus in Windesheim.
Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen, kühle Getränke und pas-
sende Speisen.
Die Sängerinnen und Sänger des VokalGenial und des Männer-
chores freuen sich auf Sie!

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Berichte der Abteilungen
5. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer mit Antrag auf 

Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Ehrungen
8. Verschiedenes
Anträge zur Generalversammlung senden Sie bitte per Mail an 
ko.kreer@gmail.com oder per Post an Dr. Karl Otto Kreer, Im Fron-
del 8, 55424 Münster-Sarmsheim.
Bitte nutzen Sie Ihr satzungsgemäßes Recht, an dieser Versamm-
lung teilzunehmen. Nur so haben Sie die Gelegenheit, sich über 
die Situation Ihres Vereins zu informieren und über seine Zukunft 
mitzubestimmen.

	■ TSV Langenlonsheim-Laubenheim e.V.
Aktueller Spielplan unserer Mannschaften:
Freitag, 13.09.2024:
F-Jugend, 18.15 Uhr: FC Bad Sobernheim II – TSV Lalo-Lauben-
heim II
F-Jugend, 18.15 Uhr: FC Bad Sobernheim I – TSV Lalo-Lauben-
heim I
Samstag, 14.09.2024:
G-Jugend, 10.00 Uhr: TUS Hackenheim - TSV Lalo-Laubenheim
C-Jugend, 15.10 Uhr: JSG Kirner Land - JSG Untere Nahe
E-Jugend, 12.00 Uhr: JSG Untere Nahe II – FC Bad Sobernheim II
E-Jugend, 13.00 Uhr: JSG Untere Nahe I – FC Bad Sobernheim I
C-Jugend, 15.10 Uhr: JSG Untere Nahe – JSG Nordpfälzer 
Bergland
B-Jugend, 17.00 Uhr: JSG Rotenfels - JSG Untere Nahe
A-Jugend, 16.00 Uhr: JSG Untere Nahe – AJSG Nahetal
Sonntag, 15.09.2024:
2. Mannschaft, 13.00 Uhr: SG Gräfenbachtal II - TSV Lalo-Lau-
benheim II
1. Mannschaft, 15.00 Uhr: TSV Hargesheim - TSV Lalo-Lauben-
heim I

	■ Gemischter Chor Langenlonsheim
Auftritte des Gemischten Chores Langenlonsheim in Kirn 
und Bad Kreuznach
Der Gemischte Chor Langenlonsheim nimmt in diesem Jahr an 
der Nacht der Chöre in Kirn am Samstag, 14. September 2024, 
teil. Gemeinsam mit der Liedertafel Bad Kreuznach wird in der Ev. 
Kirche in Kirn die Deutsche Messe für Chor und Orgel von Franz 
Schubert unter Leitung von Thomas Scheike aufgeführt.
Nur eine Woche später, am 22. September 2024, steht der nächs-
te Auftritt des Gemischten Chores Langenlonsheim anlässlich des 
10-jährigen Jubiläums der Liedertafel Bad Kreuznach an. Das 
Jubiläumskonzert mit dem Titel „Schubert und die Folgen…den“ 
findet in der Matthäuskirche in Bad Kreuznach unter der Leitung 
von Thomas Scheike statt. Zu Gehör kommen klassische Werke 
von Franz Schubert, aber auch moderne Lieder von den Comedian 
Harmonists und Freddie Mercury. Besonders hervorzuheben sind 
die zeitgenössischen Kompositionen von Carsten Braun, der Ge-
dichte von Heinz Erhardt und Eduard Mörike für die beiden Chöre 
vertont hat, die bei diesem Konzert uraufgeführt werden.

	■ Theatergruppe Langenlonsheim
WIR SIND WIEDER DA – Im November 2024 heißt es wieder „Vor-
hang auf!“ in der Gemeindehalle Langenlonsheim. Die Theater-
gruppe der ev. Gemeindejugend Langenlonsheim freut sich auf 
ihr Comeback mit der Komödie FUNNY MONEY von Ray Cooney. 
Also unbedingt schon mal die Termine freihalten:
Samstag, 2. November 2024 - 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
Sonntag, 3. November 2024 - 16.30 Uhr (Kaffee & Kuchen ab 
15.00 Uhr)
Freitag, 8. November 2024 - 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
DER VORVERKAUF STARTET am 22. September (Kirmessonntag) 
von 15-17 Uhr vor dem Rathaus. Danach können die Tickets (9,- € 
pro Person, freie Sitzplatzwahl) im Friseursalon Fuchs (Nahewein-
str. 118) oder in der Flora Apotheke (Naheweinstr. 76) erworben 
werden. Nähere Infos gibt es demnächst auch unter www.theater-
gruppe-langenlonsheim.de oder folgt uns bei Instagram @theater-
lalo & Facebook. Gerne weitersagen – wir freuen uns auf Euch und 
auf 3 tolle Aufführungen!



Freitag, den 13. September 2024	 Nichtamtlicher Teil / Anzeigenteil	 Seite 29

	■ VfL Windesheim
Sonntag, den 15.09.2024
SG Guldenbachtal II - TSG Planig II Anstoß: 13.00 Uhr
SG Guldenbachtal I - TSG Planig I Anstoß: 15.15 Uhr
Spielort verlegt nach Windesheim
Sonntag, den 22.09.24
SG Guldenbachtal I in Nahbollenbach 15.15 Uhr
SG Guldenbachtal II in Rüdesheim 13.00 Uhr

	■ Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim
Der Seniorenkreis lädt am Mittwoch, den 18. September um 15:00 
Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein. Pfarrer Dr. Martin Ibeh 
stellt uns seine Entwicklungsprojekte in Nigeria vor. Dazu sind alle 
Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen. Gäste sind jederzeit 
gerne willkommen.
Der ökumenische Seniorenkreis Windesheim freut sich auf Ihren 
Besuch.

Aus überörtlichen 
Vereinen und Verbänden

	■ Selbsthilfegruppe „Trauerbrücke“
Gruppe für Trauernde
Die Selbsthilfegruppe „Trauerbrücke“ in Bad Kreuznach steht Trau-
ernden offen, die in ihrem Schmerz und ihrer Hoffnungslosigkeit 
nicht alleine bleiben möchten. Hier finden Sie Menschen mit ähn-
lichen Erfahrungen und können sich austauschen.
Die Selbsthilfegruppe wird begleitet von 6 Frauen, die in der Trauer-
arbeit aktiv sind.
Das nächste Treffen findet statt am 17. September 2024 um 
17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Gerlinde Graf, Tel. 
067184444912.

	■ Initiative Soonwald e.V.
Herzliche Einladung zu einer Tour durch das Hahnenbachtal
Treffpunkt: Parkplatz Forellenhof – Anfahrt nur aus Richtung Kirn 
(L182) oder Bruschied (L 184) wegen Umleitung erreichbar Wan-
derführerin: Michaela Clemens-Kopp
Strecke: Rundweg durch Hahnenbachtal über Besucherbergwerk 
Herrenberg, Keltensiedlung Altburg, Schmidtburg ca. 10 km
Besichtigung: Ticketpreis für eine optionale Führung in der Kelten-
siedlung Altburg um 11:00 Uhr beträgt 6,50 Euro pro Person
Hinweise: Buchung Keltendorf erfolgt nach Absprache mit allen am 
Treffpunkt.
Bitte eigene Rucksackverpflegung oder später Einkehr im Forellen-
hof. Hunde bitte nur angeleint.
Datum: Samstag, 14.09.2024, Uhrzeit: 09:00 Uhr, ca. 4 Stun-
den Bitte beachten Sie bei Ihrer Anreise, dass ab Montag, den 
15.07.2024 bis voraussichtlich zum 20.12.2024 der Forellenhof 
nur aus der Richtung Kirn (L 182) oder Bruschied (L 184) erreich-
bar sein wird. Die Landstraße L182 ist dann ab Einfahrt zum Forel-
lenhof in Richtung Bundenbach voll gesperrt. Sollten Sie aus der 
Richtung Rhaunen kommen, folgen Sie bitte der Umleitung 2, die 
Sie von Rhaunen aus über Woppenroth und Schneppenbach zum 
Forellenhof leitet.
Anmeldung an wanderungen@soonwald.de
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Kfz-Service GmbH

KOSTENLOSE WERKSTATTERSATZFAHRZEUGE 
TÜV MITTWOCH UND DONNERSTAG BEI UNS IM HAUS

durch den TÜV Nord Mobilität GmbH & Co.KG

Am Fischlerbach 22 · 55494 Rheinböllen · Telefon 06764/2284

Eine Werkstatt für alle Marken

100 DÄCHER
SOLAR-BONUS

Schnell sein und
bis zu 4.300 € 

SPAREN!

PHOTOVOLTAIKANLAGEN AB 9.000 €
STROMSPEICHER
WÄRMEPUMPEN

E-AUTO WALLBOX

NL STROMBERG · TEL. 06724-2064522
E-MAIL: MAINZ-WIESBADEN@ENERIX.DE

WWW.ENERIX.DE

JETZT  
anfordern

Danksagung
Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche und

Geschenke sowie die lieben Worte zu meinem

90. Geburtstag
Ich habe mich sehr gefreut. Der Tag bleibt mir

unvergesslich.

Rosemarie Enders Stromberg im August 2024

Familienanzeigen

Familienanzeigen online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Wir reparieren,  
Sie spenden!
Besuchen Sie uns am Samstag, den 
21. September. Für kleines Geld 
beseitigen wir Kratzer und Dellen an 
Ihrem Auto. Alle Einnahmen gehen 
an den Deutschen 
Kinderschutzbund. Um mitzuhelfen, 
dass Kinder und Jugendliche 
gewaltfrei aufwachsen können.

 
 

In Kooperation mit

 
 

 
   

 

DELLE WEG FÜR
DEN GUTEN ZWECK 
Auch Anmeldung für Innenreinigung möglich!

 

 
 

Automobilservice 
Langenlonsheim GmbH 
Binger Str. 20 – 22 
55450 Langenlonsheim 
Tel. 06704/961 98 90 
info@automobilservice-langenlonsheim.com 
www.automobilservice-langenlonsheim.com

Wir sind für Sie da

Bestattungen Schnipp
55442 Warmsroth

Tel. 0 67 24 / 9 33 60 · Handy 0 171 / 3 41 49 05

Oliver Adam

Bestattungsinstitut
Telefon: 06724 3442  Warmsrother Grund 7 
Fax: 06724 602357 55442 Stromberg
Mobil: 0170 9963131 www.adam-bestattungen.de

Erd-Feuer-See-Ruheforst-und Anonymbestattungen

Annahmestelle gesucht
Wir suchen für unser Mitteilungsblatt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine zuverlässige Annahmestelle für 
Familienanzeigen und Kleinanzeigen im Fließtext.

Sie passen zu uns …
… wenn Sie als Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes 
oder Ladenlokals – idealerweise in zentraler Lage – für 
unseren Verlag Familien- und private Kleinanzeigen  
annehmen und an uns weiterleiten.

Interesse?
Dann melden Sie sich unter Telefon: 02624  911-0  

oder senden eine E-Mail an
info@wittich-hoehr.de

LINUS WITTICH Medien KG
Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

06.10. - 10.10. Törggelen im Pitztal €   665,00 
 Reiseleitung Kaunertal – Reiseleitung Innsbruck – Waldspitz- 
 Bahn – Pferdekutschfahrt – Kaffee u. Kuchen im Hotel 
 ***Hotel Wiese inkl. Halbpension
16.10. - 20.10. Alpen-Sternfahrt im 4-Ländereck   € 720,00
 Reiseleitung Liechtenstein etc. – Reiseleitung Appenzeller 
 Land – Eintritt Stiftsbibliothek – Führung Käserei –  
 Reiseleitung 4-Pässe-Fahrt 
 ****Boutique Hotel Mittagsspitze Damüls
24.10. - 27.10. Herbstreise in den Südschwarzwald  € 515,00
 Reiseleitung Südschwarzwald – Bootsrundfahrt Titisee
 Eintritt Kuckucksuhr Schonach – Stadtführung Freiburg – 
 Kaffeenachmittag im Hotel
 ***Hotel am Kurpark inkl. Halbpension
03.11. - 07.11. Saisonabschlussreise ins Blaue            € 620,00
 Ortsführung, Mineralien- und Schmuckmuseum, Stadtführung,
 Schlossbesichtigung, Sportstättenführung, Meeresaquarium, 
 kostenlose Nutzung Wellnessbereich
 ***S Hotel inkl. Halbpension und 1 Softgetränk
06.12. - 09.12. Fachwerkromantik u. Advent in den Höfen  € 585,00
 Stadtführung Quedlinburg – Stadtführung Goslar – Führung
 Nordhäuser Traditionsbrauerei - ***S Berghotel Ross-
 Trappe inkl. Halbpension

>> Erfragen Sie bitte die einzelnen EZ-Zuschläge. Fordern Sie unseren Reisekatalog unverbindlich an! <<

Reisen erleben und genießen 2024

01.10.2024  Adler Modemarkt Haibach – Jackenwochen 20 % auf ein
 Lieblingsteil – Modenschau – Mittagessen und Kaffeetrinken € 49,00
22.10.2024  Kürbisschau Krewelshof Mechernich           € 45,00
24.10.2024  Tagesfahrt nach Venlo zum Weihnachtsmarkt Leurs  € 40,00
31.10.2024  Tagesfahrt nach Weilbach zur 
 Odenwälder Marzipanfabrik     € 40,00

 Tagesfahrten 

Mietwagen – Krankenfahrten - Katalogreisen – Vereinsausflüge – Flughafentransfer
Kleinbusse mit 8, 16, 32 und Reisebusse mit 50 Sitzplätzen

Vogt´s Reisen GmbH           55430 Urbar                               Wiesplätz 8 
Tel. 06741/1361       www.vogtsreisen.com       info@vogtsreisen.com
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Zeit für Ruhe 
und innerer Einkehr
Wenn Kinder zwischen ra-
schelnden Blättern Kastanien 
sammeln, ist es wieder soweit. 
Der Herbst bricht an, die Tage 
werden kürzer und die Bäume 
bunt. Wie sich die Natur auf die 
bevorstehende Ruhepause vor-
bereitet, passen auch wir uns 
dem jahreszeitlichen Rhythmus 
an. Innehalten, durchatmen, ein-
mal nicht durch den Tag hetzen 
– das tut gut. Traditionelle Gele-
genheiten dafür sind stille Feier-
tage wie Allerheiligen, Allersee-
len und der Totensonntag. Beim 
Spaziergang über den Friedhof 

verweilen wir an den Grabstät-
ten von Familienangehörigen 
oder Freunden, um ihrer zu ge-
denken. Die steinernen Grabzei-
chen mit ihren Inschriften und 
Ornamenten tragen viel dazu 
bei, wie und woran wir uns erin-
nern, sei es an Charaktereigen-
schaften der Verstorbenen, an 
den Beruf oder an Hobbys. Vom 
erfahrenen Steinmetz geschaf-
fen, zeugen individuell gestalte-
te Grabsteine von Beständigkeit 
und dienen als fixe Anker in un-
serer Schnelllebigkeit.

Anzeige

Verschiedene Bestattungskulturen 
und -traditionen
Bestattungskulturen und -traditio-
nen sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft und spie-
geln die verschiedenen kulturel-
len, religiösen und sozialen Hin-
tergründe wider. Sie dienen dazu, 
die Verstorbenen zu ehren, den 
Hinterbliebenen Trost zu spen-
den und den Übergang in das 
Jenseits zu begleiten.
In vielen Kulturen gibt es be-
stimmte Rituale und Bräuche 
bei einer Bestattung. Diese kön-
nen sich stark voneinander un-
terscheiden. So werden in eini-
gen Kulturen die Verstorbenen 
eingeäschert, während in ande-
ren Kulturen eine Erdbestattung 
bevorzugt wird. In einigen Kultu-
ren werden die Toten in Särgen 
beigesetzt, während in anderen 
Kulturen die Verstorbenen in Tü-
cher oder Leinentücher gewi-
ckelt werden.
Auch die Art und Weise der 
Trauerfeier kann je nach Kultur 
variieren von großen und auf-

wändigen Zeremonien bis hin zu 
eher intimen und privaten Trau-
erfeiern, bei denen nur enge Fa-
milienmitglieder und Freunde 
anwesend sind.
Religion spielt eine wichtige Rol-
le bei Bestattungskulturen und 
-traditionen. In vielen religiösen 
Traditionen gibt es bestimmte 
Rituale und Gebete, die bei ei-
ner Bestattung gesprochen wer-
den. Es ist wichtig zu beachten, 
dass Bestattungskulturen und 
-traditionen sich im Laufe der 
Zeit verändern können. In unse-
rer modernen Gesellschaft gibt 
es zunehmend alternative Be-
stattungsformen wie die Baum-
bestattung oder die Seebestat-
tung. Auch die Art und Weise, 
wie wir trauern und Abschied 
nehmen, hat sich gewandelt. Es 
gibt heute mehr Raum für indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkei-
ten und persönliche Ausdrucks-
formen.� ptx
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Ein Ort der Ruhe 
und des Gedenkens

Der Tag des Friedhofs im Sep-
tember bietet eine besondere 
Gelegenheit, über den Wert und 
die Bedeutung von Friedhöfen 
nachzudenken. Dieser Tag ist 
nicht nur eine Ehrung der Ver-
storbenen, sondern auch eine 
Einladung, die kulturelle, histori-
sche und soziale Rolle von 
Friedhöfen in unserer Gesell-
schaft zu würdigen.
Friedhöfe sind oft stille Orte der 
Erinnerung und des Nachden-
kens. Sie bewahren die Ge-
schichten von Generationen 
und spiegeln die Vielfalt der Kul-
turen und Traditionen wider. An 
diesem Tag besuchen viele 
Menschen die Gräber ihrer An-
gehörigen, bringen Blumen mit 
und zünden Kerzen an. Diese 
Rituale schaffen einen Raum 

der Trauer, des Gedenkens und 
der Verbundenheit. Darüber hin-
aus bieten Friedhöfe auch eine 
wertvolle Gelegenheit zur Na-
turbeobachtung. Viele Friedhöfe 
sind mit alten Bäumen, Blumen 
und einer Vielzahl von Tieren 
geschmückt, was sie zu kleinen 
Oasen der Ruhe inmitten des 
urbanen Lebens macht. Sie för-
dern das Bewusstsein für den 
Erhalt von Grünflächen und die 
Bedeutung von Natur in unse-
rem Alltag. Der Tag des Fried-
hofs erinnert uns daran, dass 
der Tod Teil des Lebens ist und 
dass wir die Erinnerungen an 
unsere Liebsten pflegen sollten. 
Er lädt uns ein, die Schönheit 
und den Frieden dieser Orte zu 
schätzen und die Geschichten, 
die sie erzählen, zu bewahren.

Foto: BdF/Gdf

Anzeige

Ins Leben gerufen wurde der Tag des 
Friedhofs vom Bund deutscher Friedhofs-
gärtner (BdF) gemeinsam mit den Städten 
und Kommunen sowie Religionsgemein-
schaften und Vereinen. © SWR1.de

Mo. bis Fr. 9:00 Uhr – 17:30 Uhr und Sa. 9:00 Uhr – 12:30 Uhr

Wehmeyer-Bug
Grabmale

Besuchen Sie unsere Ausstellung: 
Sandkuhlstr. 20 · 55481 Kirchbergwww.wehmeyer-bug.de

Unverbindliche Beratung:
06763/22 63

Tag des Friedhofs im September
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„Kleines“
gesucht?

Regenrinnenreparaturen  Dachbau-Dachausbau
Ziegeleindeckungen  Kaminabdichtungen
Dachreparaturen Dachisolierungen
Dachfenster Dachgauben
Carport Pergolen

Die Fachleute für Ihr Dach-Ziegeleindeckungen-Holzbau

BENDER
Cramerstraße 7 - 55450 Langenlonsheim

Te l .  06704  /  960810
www.bender-holzbau.de - info@bender-holzbau.de

Seit über              50 Jahren

Malermeister Frank Roth
Hochwaldstr. 12
55442 Warmsroth
Tel. 0 67 24 / 6 05 81 81
Fax 0 67 24 / 6 05 81 83
Mobil 0 175 160 95 44
info@maler-frankroth.de
www.maler-frankroth.de

Weinhaus Deeg –
Lindenstrasse 14
55452 Windesheim
Tel. 0 67 07 - 501

Ab Mittwoch, dem 18.09.

- Traubenverkauf  

- Federweißerverkauf

Täglich frisch

Der Hof ist täglich von 11 - 20 Uhr geöffnet.

KFZ-Service Dorsheim
Freie Werkstatt

Tel.: 06721/2017931
55452 Dorsheim, Burg-Layer-Str. 4A Es freut sich auf Ihren Besuch Hr. Kunkel

KFZ-Technik allgemein

TÜV

Klimaservice

Bremsen +
Fahrwerkstechnik

Auspuffanlagen
Reifenhandel

Rädereinlagerung

Inspektion aller Fahrzeuge 
nach Herstellervorgabe 

(Opel/VW/Mercedes/BMW)
und Eintrag ins Serviceheft - auch digital

Buchungen unter: Tel. 06543 5019-414
Buchungscode: MB

BOHR GmbH · An der Kreisstraße 2 · 55483 Lautzenhausen · Tel. 06543 5019-414 · reisebuero@bohr.de
Zweigstelle · Berta-Cramer-Ring 18 · 65205 Wiesbaden · Tel. 06122 9550-0 · info@sippel-reisen.de

Advent im Harz
3 Tage: 06.12. – 08.12.2024

HP 515,– € p. P.

Adventszeit am Tegernsee
3 Tage: 06.12. – 08.12.2024

HP 515,– € p. P.

Wiener Alm Advent
4 Tage: 10.12. – 13.12.2024

HP ab 759,– € p. P.

Advent in der 
Lüneburger Heide

4 Tage: 12.12. – 15.12.2024
ÜF 699,– € p. P.

Mariazeller Advent
4 Tage: 12.12. – 15.12.2024

HP 779,– € p. P.

Advent im Val di Sole
5 Tage: 27.11. – 01.12.2024

HP 885,– € p. P.

Bayerisch-Schwäbischer 
Advent

4 Tage: 28.11. – 01.12.2024
2x ÜF + 1x HP 655,– € p. P.

Advent im Allgäu
4 Tage: 29.11. – 02.12.2024

1x ÜF + 2x HP 695,– € p. P.

Advent im Schwarzwald 
und Elsass

4 Tage: 29.11. – 02.12.2024
2x ÜF + 1x HP 649,– € p. P.

Schweizer Adventszauber
4 Tage: 05.12. – 08.12.2024

HP 749,– € p. P.

Fränkischer Advent
3 Tage: 06.12. – 08.12.2024

HP 485,– € p. P.

Busreisen mit
Haustürabholung 

und Reisebegleitung

4 · reisebuero@bohr de

HP 779,  € p. P.

Viele weitere schöne Reisen fi nden Sie in unserem Winterkatalog 2024/25!

Haushaltshilfe gesucht (Minijob)

Gräfenbacherhütte, 5-6 Std/Woche

-- 20€/h -- Tel.: 0151/65496418

Stellenmarkt

Wald oder Gartengrundstück
gesucht von Naturliebhaber.
Umgebung von Dorsheim. Gerne
auch abgelegen und optional mit
(auch renovierungsbedürftiger)
Hütte oder ähnlichem. Tel.: 0178/
9776169

Ab sofort werden wieder hochw.
Pelzmäntel/-jacken, Armbanduh-
ren, Münzen u. Schmuck ange-
kauft. Bitte alles anbieten. Fam.
Warren. Tel.: 0671/9208641 o.
0176/77044135

Der Fehlerteufel hatte sich in der
Telefonnummer eingeschlichen.
Wie schon letzte Woche angekün-
digt, fangen wir im Hause "Häckel"
in Langenlonsheim den Klang ein.
Es gibt Unterricht für Blockflöte (ab
6 Jahre) und für Klavier. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Wir
üben und spielen gemeinsam.
Flöte und Malstifte mitbringen. Bei
Interesse bitte melden: Frau Häckel
06704 /962458

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

Ankauf Pelze bis 5000 €, Näh-
/Schreibmaschinen, Golfschläger,
Porzellan, Kristall, Zinn, Bücher,
Teppiche, Mode/Goldschmuck,
Weine, Möbel. Tel.: 0177/9673461

SonStigeS

Kaufe alle PKW, auch mit

Motorschaden oder Unfallschaden,

bis 22 Uhr erreichbar. Tel.: 0671/

79679315 od. 0171/1229324

Ankauf v. Gebrauchtw. +

Wohnmobilen, auch m. Motor-,

Getriebe- und Unfallschaden. Tel.:

06432/952997, 0175/4114850

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Zustand egal, kaufe
wie gesehen! Zahle bar. Tel.:
0261/2081855 o. 0173/3049605

Kaufe Autos, Busse, LKW,
Geländewg. in jd. Zust. sof. Bar-
zahlung, Z.E Autoexport Tel.:
0151/29012954, 0261/39023357

KFZ-MarKt

    Innentüren · Haustüren · Terrassendielen · Glasanlagen · Parkett · Vinyl · Massivholzdielen · Sichtschutz · Überdachungen

 
 
 

 

 
 

 
 

   
  

 

  

  



Freitag, den 13. September 2024	 Anzeigenteil	 Seite 33

WIR SIND DIE PROFIS IM HANDWERK 8

    Innentüren · Haustüren · Terrassendielen · Glasanlagen · Parkett · Vinyl · Massivholzdielen · Sichtschutz · Überdachungen     Innentüren · Haustüren · Terrassendielen · Glasanlagen · Parkett · Vinyl · Massivholzdielen · Sichtschutz · Überdachungen

Der Fachhandel mit 
großer Ausstellung –

stark in Auswahl, 
Preis und Service!

www.holz-team.de

PROFI VERLEGE- &
MONTAGESERVICE

!VOR ORT BERATUNG

Sichtschutz 
& Terrassendielen

HaustürenInnentürenLOFT-GlasanlagenBodenbelägeÜberdachung

•  handwerkliche Polsterei
•  Schaumstoffe nach Maß
•  individuelle 
 Fensterdekorationen

•  Sicht-, Insekten- und 
 Sonnenschutz
•  Auflagen, Matratzen 
 und Bettsysteme

18

• Vorentwurfsplanung
• Entwurfsplanung

• Ausführungsplanung

• Biodesignpools
•   Individuelle  

  gemauerte Pools
• Poolzubehör

• Filtertechnik
• Wasserpflege

• Pool-Überdachung
• Poolwartung

•  Gartengestaltung
• Teichbau
•  Pflaster- und  

  Natursteinarbeiten
• Baggerarbeiten
•  Auskofferungsarbeiten

• Gartenpflege

Sven Pfadt  
zertifizierter Schwimmbadbauer, TÜV Rheinland geprüft

Schloßstraße 3, 55444 Schweppenhausen
Tel. 06724/605736 
www.naturpooloasen.de
info@gartengestaltung-pfadt.de
www.gartengestaltung-pfadt.de

Sie sind kreativ und unverzichtbar für den Hausbau und bei der 
Haussanierung. Zu ihrem Handwerkszeug gehören unter ande-
rem Hammer, Sägen, Hobel, Stemmeisen, Beile, Winkelmesser, 
Schnitzwerkzeuge, Winkel, Schleifsteine und Bleistifte: Schreiner 
und Tischler sind Experten im Umgang mit Holz und können individuelle 
und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Raum schaffen. In der Praxis grei-
fen die Aufgaben und Tätigkeiten von Schreinern und Tischlern oft ineinander. 

Diese Berufe erfordern handwerkliches Geschick, Kreativität und ein gu-
tes Verständnis für Materialien und Konstruktionen. Ob es um den 
Einbau von Fenstern und Türen, den Bau von Möbeln oder die 
Gestaltung von Holzverkleidungen geht – diese Fachhand-
werker bringen handwerkliches Geschick und Können 
ein, um Wohnräume zu verschönern und funk-
tional zu gestalten. Ihre Arbeit ist präzise, 
langlebig und von hoher Qualität. Ohne 
sie wäre ein Hausbau oder eine 
Haussanierung nicht möglich.

Schreiner & Tischler  
VERSCHO

..
NERN DAS ZUHAUSE

Foto: JenkoAtaman - stock.adobe.com

HIER FINDEN SIE DIE PROFIS IM HANDWERK
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Lösung zu finden. Anschließend folgt die präzise 
Planung und Herstellung der Systeme. Neben ihren 
manuellen Fertigkeiten kommen auch computerge-
steuerte Maschinen zum Einsatz.

Immer häufiger gefragt sind innovative Produkte 
wie elektrische Rollläden und smarte Markisen, die 
sich automatisch dem Wetter anpassen. Zum Auf-
gabenfeld der Profis gehören auch die Wartung und 
Reparatur. Verschleiß und Witterungseinflüsse kön-
nen die Funktion beeinträchtigen. Hier sind Fachwis-
sen und schnelle Problemlösungen gefragt, um die 
Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten. 

HAUSTU
..
REN MIT SMARTER SICHERHEIT

Sicherheit zählt zu den absoluten Grundbedürfnis-
sen, ganz besonders in den eigenen vier Wänden. Für 
mehr Komfort und Einbruchschutz gibt es facetten-
reiche Haustür-Modelle, die sich nicht nur in puncto 
Design flexibel an den persönlichen Stil anpassen, 
sondern auf Wunsch individuell mit verschiedenen 
Sicherheits-Features ausgestattet werden können. 

So lassen sich Haustüren z. B. mit smarten Sicher-
heits-Produkten aufrüsten. Experten für Finger-
print-Zutrittslösungen bieten intelligente Systeme 
mit vielen Innovationen: Egal ob ein smarter Fin-

gerprintscanner, ein schlüsselloser Zugang via 
Flächensensor samt Fernöffnung, Sprachas-
sistent und personalisierbaren Zeitfenstern, 
eine im Griff integrierte Kamera oder eine be-

dienerfreundliche Codetastatur mit Glas-Touch-
pad – bei modernen Haustüren mit individueller 
Sicherheits-Ausstattung bleiben keine Wünsche 
offen.  HLC

Foto: W
erner - stock.adobe.com

 

Am Lindchen 14   55442 Stromberg
Tel.: 0 67 24 - 60 51 444 
Fax: 0 67 24 - 60 51 445
Mail: info@mailaender-bedachungen.de 

Klaus Mailänder
Inhaber

 

~ Ausführung sämtlicher
    Dacharbeiten

Fassadenverkleidung ~ 
 Isolierarbeiten ~
 Krandienst ~

 

BEDACHUNGEN
Klaus  Mailänder GmbH

DAS HANDWERK -  
ECKPFEILER UNSERER WIRTSCHAFT

Elektro Lissmann GmbH - 55543 Bad Kreuznach
Schwabenheimer Weg 6 - Tel.: 0671/890010
elektro-lissmann@t-online.de - www.elektro-lissmann.de

BAUSTROMFRAGEN?
ELEKTRO LISSMANN FRAGEN!

Zugelassen bei allen Energieversorgern
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DIE GLU
..
CKSBRINGER IN SCHWARZ 

SORGEN FU
..
R SICHERHEIT  

Wenn es um Sonnenschutz und Energieeffizienz 
geht, sind Rollladen- und Markisenbauer die richti-
gen Ansprechpartner. Diese spezialisierten Experten 
bieten sowohl für den privaten als auch für den ge-
werblichen Bereich maßgeschneiderte Lösungen an.

Bevor sie handwerklich zu Werke gehen, steht bei 
Rollladen- und Markisenbauern häufig eine detail-
lierte Beratung. Kundenwünsche und bauliche Gege-
benheiten werden analysiert, um die bestmögliche 

Handwerkskunst im Sonnenschutz:  

ROLLLADEN- UND MARKISENBAUER

Sobald es um die Gestaltung und Einrichtung von 
Wohnungen und auch ganzen Gebäuden geht, 
sind Raumausstatter eine hervorragende Anlauf-
stelle. Sie sind Experten, wenn es um die Auswahl 
von Möbeln, Farben, Stoffe, Beleuchtung und De-
korationselementen geht, und darum, einen Raum 
funktional, ästhetisch ansprechend und gemütlich 
zu gestalten. 

Raumausstatter arbeiten eng mit ihren Kunden zu-
sammen, um deren individuellen Bedürfnis-

se und Vorlieben zu verstehen und in das 
Designkonzept zu integrieren. Dies kann 
die Beratung bei der Auswahl von Mö-
beln und Materialien, die Gestaltung von 

Grundrissen und die Erstellung von Farb- 
und Stilkonzepten umfassen.

 Künstler  Künstler               DER WOHNGESTALTUNG 

Ein guter Raumausstatter verfügt 
über ein gutes Gespür für Ästhetik, ein umfas-

sendes Fachwissen über Materialien und Trends 
sowie eine kreative und lösungsorientierte Denk- 

weise. Viele Raumausstatter übernehmen auch die  
Koordination von Handwerkern und Lieferanten sowie 
die Überwachung der Umsetzung des Designs vor Ort.

Wenn es um die Sicherheit von Kaminen und Hei-
zungsanlagen geht, kommen die "Men in Black" ins 
Spiel. Schornsteinfeger tragen eine hohe Verantwor-
tung bei der regelmäßigen Wartung und Reinigung 
von Schornsteinen, Kaminen und Heizungsanla-
gen, um Brände zu verhindern und die Umwelt 
zu schützen. 

Ihr verantwortungsvoller Arbeitsbereich um-
fasst nicht nur „das Fegen des Schornsteins“, 
wodurch   Ablagerungen wie Ruß und Asche 
entfernt werden, um der Gefahr von Bränden ent-
gegenzuwirken. Schornsteinfeger prüfen, warten und 
„fegen“ sprich reinigen Kamine und Schornsteine. 
Darüber hinaus überprüfen die Damen und Herren in 
Schwarz die Funktionalität von Heizungsanlagen und 
sorgen dafür, dass sie effizient und umweltfreundlich 
arbeiten. 

Außerdem überwachen sie die Einhaltung gesetz-
licher Vorschriften und Umweltstandards. Sie kon-
trollieren beispielsweise die Abgaswerte von Hei-

zungsanlagen, um sicherzustellen, dass keine 
schädlichen Schadstoffe in die Luft gelangen. 
Sie sind unverzichtbare Experten, wenn es da-
rum geht, die ordnungsgemäße Funktion von 
Kaminen und Heizungsanlagen zu gewähr-
leisten und potenzielle Gefahren zu erken-
nen und zu beseitigen. Und ganz nebenbei 
gelten SchornsteinfegerInnen auch noch 
als Glücksbringer. 

Foto: Prostock-studio - stock.adobe.com

SchüllerMöbelwerkKG ©JABANSTOETZGroup

BERATENIPLANENIHANDWERK

BODENIGARDINENISONNENSCHUTZIMÖBELBADKREUZNACH|067143661

© ipdesign
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Foto: SKW
 - stock.adobe.com

Wanne zur Dusche – Bad-Systeme – Wannen-Türen

Franz-Jürgen Kiefer
HMS & Haustechnik
Tel.: 06724 / 6248
Mobil: 0176 / 55034906
E-Mail: f.j.kiefer@gmx.de

- Kostenfreie Beratung
- Umbau in nur 6-8 Stunden
- Förderung möglich
- Qualitätsprodukte
- Professionelle Handwerker

seitüber70Jahren

•Natursteinfürinnnenundaußen
•TreppenbauinStein,HolzundStahl
•NaturdesignfürKüche,BadundWohnraum
•NatursteinbrunnenundWasserspiele
•Grabmalkunst

Bussmer&OrbenGmbH&Co.KGTel.067188330
MainzerStraße16Fax0671883333
IndustriegebietOstwww.bussmer-orben.de
55545BadKreuznach-Planiginfo@bussmer-orben.de

EinedergrößtenNatursteinausstellungenderRegion

TAG DES HANDWERKS
21. September 2024
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HANDWERK IST MA
..

NNERSACHE? - VON WEGEN!

FRAUENPOWER 
IM HANDWERK In mehr als 130 Handwerksberufen können Frauen ihr Talent unter Beweis stellen – 
ein Job mit Zukunft und vielfältigen Karrierechancen

Handwerkliche Berufe werden auch für Frauen 
immer interessanter, denn nicht zuletzt sind die 
Einstiegs- und Aufstiegschancen aufgrund des 
Fachkräftemangels in der Branche sehr gut. Auch 
ist das Klischee, dass das Handwerk eine reine 
Männerdomäne sei, mittlerweile völlig veraltet. 
Initiativen und Aktionen wie z.B. der Girlś Day 
oder Klischee frei sollen dabei helfen, aus diesem 
„Stereotyp“ auszubrechen und die beruflichen 
Möglichkeiten für Frauen attraktiver machen.

Generell hat man in der Handwerksbranche einen 
sicheren Arbeitsplatz, denn die Auftragsbücher der 
Betriebe sind voll. Die Tätigkeiten sind oft abwechs-
lungsreich und in vielen Bereichen ist kreatives 
Potential gefragt. Auch die Verdienstmöglichkeiten 
sind je nach Berufszweig überdurchschnittlich gut.

Egal ob als Auszubildende, Gesellin, Meisterin 
oder als Unternehmerin – in allen Bereichen tra-
gen Frauen maßgeblich zum Erfolg des Hand-
werksbetriebes bei. Viele regionale Handwerks-
kammern und Fachverbände unterstützen zudem 

die invdividuellen Karrierepläne mit speziellen 
Fort- und Weiterbildungsprogrammen. Ebenso 
lassen sich einige handwerkliche Ausbildungsbe-
rufe schon als duales Studium absolvieren.

Auch für die Betriebe gibt es eine Menge guter 
Gründe auf Frauenpower im Team zu setzen. Um-
fragen zufolge werden beispielsweise die Arbeits-
qualität und das Betriebsklima positiv beeinflusst. 
Frauen seien erfahrungsgemäß genauer und sau-
berer in ihrer Arbeitsweise als Männer und könn-
ten häufig zusätzliche Lösungsansätze für Proble-
me anbringen. Davon profitieren alle Mitarbeiter 
und natürlich auch der Betrieb selbst. 

Mit diesem positiven Image wird eben auch die-
ser in seiner Außenwirkung von Kunden und Ge-
schäftspartnern als modern und fortschrittlich 
wahrgenommen. Denn selbstverständlich sind auch 
die Frauen – wie ihre männlichen Kollegen –

,,PROFIS IM HANDWERK“

Günter Dilly  Schulstraße 20  55444 Seibersbach 
Tel.: 06724-3468  Handy 0151-58549052

Gartengestaltung der besonderen Art! 
Individuelle Lösungen rund ums Haus!

Planung u. Durchführung
– Terrassenbau – Pflasterarbeiten – Backofen-

u. Grillbau – Bruchsteinmauern
Baggerarbeiten i. A. und vieles mehr –

Jetzt Termine sichern

SEIT 1974

JABO-BAU GmbH
Schwabenheimer Weg 137 
55543 Bad Kreuznach

Tel. 0671 300-81
www.jabo-bau.de Architekturbüro H.-W. Jakobs & F. Brosius

Architektenleistungen nach HOAI · Tel. 0671 300-82

Umbau

Schlüsselfertiger Massivbau

Altbausanierung

Gewerbebau

Bauen heißt Vertrauen
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Foto: rh2010 - stock.adobe.com

DER TRADITION VERBUNDEN -
DEN FORTSCHRITT FEST IM BLICK
Handwerker gibt es seit jeher, und das Handwerk 
wird auch in Zukunft ganz sicher nicht aussterben, 
denn ohne das Handwerk läuft auch im 21. Jahrhun-
dert nichts. Denn trotz aller Traditionen ist das Hand-
werk alles andere als rückwärtsgewandt. 

Ganz im Gegenteil: Technischer Fortschritt und Di-
gitalisierung machen vor den Werkstatttüren nicht 
halt. So ist von den Profis nicht nur Geschick, son-
dern auch digitale Kompetenz sowie technisches 
Verständnis gefragt. Dank ihrer Kompetenzen leisten 

Schreinerei und Bestattungen
Ste� en Brand

Ste� en Brand
Schreinermeister

Tel.:  06709 911 342
Mobil  0170 287 8905
E-Mail:  info@ste� enbrand.de

Ste� en Brand
Schreinermeister

Hochstätter Straße 16
55546 Fürfeld
www.ste� enbrand.de

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –   

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Ihre Investition 
in eine sichere 
ZUKUNFT –  
ein Job im  
HANDWERK!

Kostenlose Jobsuche – print & digital

SMARTHOME: MEHR WOHNKOMFORT UND SICHERHEIT   
Dabei gehen ein Smart Home-System sowie eine in-
novative Energie- und Klimalösung Hand in Hand, um 
das Zuhause zu einem perfekt auf die individuellen 
Bedürfnisse abgestimmten Wohlfühlort zu machen. 
Rollo runter, Licht an? Die Steuerung von Rollläden 
und Beleuchtung übernimmt das System, die Bedie-
nung erfolgt via Smartphone oder über eines der in 
jeder Etage installierten Touch-Panels. Praktisch: Vor-
definierte Szenarien simulieren Anwesenheit, wenn 
niemand zu Hause ist – das schreckt Einbrecher ab. 
Für mehr Sicherheit sorgt zum Beispiel ein Multi-Akti-
ons-Sensor mit 360°-Nachtsichtkamera, Radarsystem, 
Mikrofonen sowie Licht- und Luftsensoren. 

Dieser kann z. B. eine Rauchentwicklung im Wohn-
raum erkennen und sendet eine Warnmeldung aufs 
Handy. Abgerundet wird das smarte Komfortpaket 
durch eine effiziente Haustechnik: Die Energie- und 
Klimatechnik ist für Wärme und Kühlung, Lüftung, 
Warmwasser, Photovoltaik-Stromerzeugung, Strom-
speicherung und E-Mobilität zuständig und dank mo-
derner Technologie so kompakt, dass auf einen sepa-
raten Technikraum verzichtet werden kann. HLC

Wer hervorragend vernetzt ist, lebt leichter. Das gilt 
nicht nur im Hinblick auf soziale Beziehungen, etwa 
zu Freunden und Kollegen, sondern auch in puncto 
Wohnen. So bieten intelligente Smarthome-Syste-
me vielerlei Möglichkeiten, den Alltag komfortabler,  
sicherer und energieeffizienter zu gestalten. 

die Profis vom Handwerk Tag für Tag einen wichti-
gen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu Fortschritt, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
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DAS HANDWERK - ECKPFEILER 
UNSERER WIRTSCHAFT

I
n einer ständig sich weiterentwickeln-
den Welt bleiben die traditionellen 
Handwerksberufe unersetzlich. Sie 
bieten nicht nur eine Vielzahl von 

Berufs- und Aufstiegschancen, son-
dern sind auch ein wichtiger Bestand-
teil unserer Gesellschaft. Der Spruch 
„Handwerk hat goldenen Boden“ ist 
kein bloßes Sprichwort; im Gegenteil: 
Auch und gerade in heutiger Zeit ist 
das Handwerk dank setiger Weiter-
entwicklung und zahlreichen Innova-
tionen ein unverzichtbarer Motor für 
die Deutsche Wirtschaft.

Rund 5,7 Millionen Beschäftigte bilden 
in mehr als einer Million überwiegend 
mittelständischen und und oft als Fami-
lienunternehmen geführten Handwerksbetrieben 
einen Eckpfeiler unserer Gesellschaft, dessen Be-
deutung oft unterschätzt wird.

Die Berufs- und Aufstiegschancen im Handwerk 
sind vielfältig. Wer sich für eine Ausbildung in 
einem handwerklichen Beruf entscheidet, legt den 
Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Durch 
Fort- und Weiterbildungen können Handwerkerin-
nen und Handwerker ihr Fachwissen erweitern und 
sich spezialisieren. So stehen ihnen Türen zu höhe-
ren Positionen offen, sei es als Meister, Techniker 
oder sogar Unternehmer.

Doch trotz der zahlreichen Möglichkeiten stehen 
das Handwerk und seine Berufsangebote vor He-
rausforderungen. Eine der größten ist der Kräfte-
mangel. 

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass das Handwerk 
auch eine solide Basis für eine erfolgreiche beruf-
liche Laufbahn bietet. Es ist eine Welt voller Mög-
lichkeiten und Chancen, die es zu entdecken gilt 
– für alle, die mit ihren Händen etwas schaffen und 
die Welt ein Stückchen besser machen wollen.  

Foto: luism
olinero - stock.adobe.com
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WIR SIND DIE

IM HANDWERK

Abholung von:
• AzV/BMA • Bauschutt • Erdaushub  
• Holz • Grünabfälle

Lieferung von:
• Schotter • Sand
• Splitt • Kies

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Entkernungen  
und Abrisse

Tel. 06 71 - 7 20 51 · info@containerdienst-bad-kreuznach.de

Containerdienst
B&S GmbH

auch samstags

Seit 1990


